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 GUT INFORMIERT

ÜBERSENDUNG VON  
GERICHTSENTSCHEIDUNGEN  
AN DIE GESCHÄFTSSTELLE
Die Auskunfts- und Beratungstätig-
keit der Geschäftsstelle hängt in 
einem hohen Maße davon ab, wie 
gut der Informationsfluss zwischen 
Mitgliedskörperschaften und der Ge-
schäftsstelle ist. Wir bitten deshalb 
unsere Mitglieder dringend, uns ge-
richtliche Entscheidungen umgehend 
zu überlassen und uns über anhängige 
Verfahren bei den Verwaltungsgerich-
ten oder bei den obersten Bundesge-
richten zu informieren, damit andere 
Mitglieder schnell und zeitnah von die-
sen Erfahrungen profitieren können.

WICHTIGES IN KÜRZE

 BAYERISCHER  
GEMEINDETAG

KOMMUNALE 2021
Ja, sie findet tatsächlich statt: die 
KOMMUNALE. Das Erfolgsprojekt von 
Bayerischem Gemeindetag und Nürn-
berg Messe kann trotz Corona-Pan-
demie in den Messehallen in Nürnberg 
durchgeführt werden. Natürlich unter 
strengen Hygieneauflagen und nicht 
ganz so unbeschwert wie gewohnt. 

Präsidium, Landesauschuss und die 
Geschäftsstelle des Bayerischen 
Gemeindetags freuen sich, dass die 
kommunalen Entscheidungsträger 
der Gemeinden, Märkte und Städte im 
Freistaat zu dieser zentralen Veran-
staltung zusammenkommen und sich 
austauschen. 

Die KOMMUNALE ist ein klares 
Zeichen an alle Skeptiker, dass es 
möglich ist, auch in schwierigen 
Zeiten Kontakte zu pflegen, Vorträge 
zu hören und sich über die neuesten 
Produkten und Dienstleistungen für 
Kommunen zu informieren. 

 WASSERVERSORGUNG

DIE WASSERWENDE MUSS 
KOMMEN!
Das derzeit alles beherrschende Thema 
ist die Bewältigung der Folgen des 
Klimawandels. Kein Tag vergeht, an 
dem nicht auf die massiven Folgen des 
Klimawandels hingewiesen wird und 
Aufrufe erfolgen, sich einerseits darauf 

einzustellen und andererseits Maß-
nahmen zu ergreifen, die ein Leben mit 
verändertem Klima ermöglichen. 

Einen kleinen Vorgeschmack auf 
kommende Wetterextreme haben die 
vergangenen vier Jahre in Deutsch-
land gegeben: drei sehr trockene 
und heiße Sommer, ein „normaler“ 
Sommer mit extremen Starkregen-
ereignissen in diesem Jahr. Nach und 
nach dämmert es auch den letzten 
Klimawandel-Leugner. Das Wetter-
geschehen wird sich auch in Deutsch-
land verändern. Und das hat massive 
Auswirkungen u.a. auf die Trinkwas-
serversorgung. 

Diese elementare Daseinsvorsorge 
der Kommunen muss sich den ver-
änderten Verhältnissen anpassen 
und auf Extreme einstellen. Wie es 
ausschaut, kann man sich – anderes 
als in der Vergangenheit – nicht dar-
auf verlassen, dass stets genügend 
Grundwasser im ganzen Lande vor-
handen ist und nur aus dem Boden 
gepumpt werden muss. 

Es gilt, Vorsorge zu treffen. Unter 
dem Titel „Wasserwende – vom Was-
serwandel zum Sinneswandel“ stellt 
Dr. Juliane Thimet 14 Glaubenssätze 
zu den Aufgaben und Kraftanstren-
gungen für Deutschland im Bereich 
Wasserversorgung auf. Die Redaktion 
meint: unbedingt lesen und beherzi-
gen!

 Seiten 420 bis 422

 BAURECHT

NACH DER NOVELLE IST  
VOR DER NOVELLE
Der letzten Ausgabe der Verbands-
zeitschrift konnten Sie den infor-
mativen Beitrag über die jüngste 
Baurechtsnovelle auf Bundesebene 
(Stichwort: Baulandmobilisierungs-
gesetz) entnehmen. Es ist aber hin-
länglich bekannt, dass das Baurecht 
eine „permanente Baustelle“ ist. D.h.: 
nach der Novelle des Baugesetzbuchs 
ist bereits wieder vor der Novelle des 
Baugesetzbuchs. Da das Bauen das 
Orts- und Landschaftsbild kontinu-
ierlich verändert, ist es ständig dem 
politischen Diskurs unterworfen. Mal 
beschleunigt der Gesetzgeber das 
Bauen, mal bremst er es wieder ein. 

Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass der Baurechtsexperte des 
Bayerischen Gemeindetags, Matthias 
Simon, in seinem kleinen Beitrag auf 
aktuelle Fragestellungen hinweist, 
die ihm nach der letzten Novelle des 
Baugesetzbuchs erreichen: kann man 
die Bauherrn verpflichten, Photovol-
taikanlagen auf dem Dach anzubrin-
gen? Kann man eine Zisternenpflicht 
zum Sammeln von Niederschlags-
wasser einführen? Kann man Schot-
tergärten verhindern? Und: Wie kann 
man bestehende Bebauung einer 
„Klimaanpassung“ unterziehen? Es 
wird spannend, wie unter einer neuen 
Bundesregierung diese Fragen in den 
kommenden Jahren gelöst werden.

 Seiten 424 und 425
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Deutschland hat gewählt. Wirklich? 
Denn was genau diesmal die Wäh-

lerinnen und Wähler wollten, ist je-
denfalls nicht vollkommen eindeutig. 
Klar ist, dass sich wohl drei Partner zu-
sammenfinden müssen, um eine stabile 
(?) Regierungskoalition zu schmieden. 
Aber welches der meist bildhaft um-
schriebenen Bündnisse letztlich zum 
Tragen kommen wird, ob wir uns also 
in Zukunft von einer Ampel bescheinen 
lassen (deren Lichter übrigens jeden-
falls im Regelbetrieb immer abwech-
selnd und nie gemeinsam leuchten) 
oder ob doch die Fahne Jamaikas auf-
gezogen wird, ist jedenfalls zu dem 
Zeitpunkt, zu dem diese Zeilen ge-
schrieben werden, noch völlig offen. 

Eines ist jedoch eindeutig neu: Die 
Routine, wer die politische Federfüh-
rung zur Regierungsbildung überneh-
men soll, hat sich komplett verändert. 
Bislang war es so, dass regelmäßig 
eine Partei für sich aus der Wahl einen 
Handlungsauftrag für die Bildung ei-
ner Regierung abgeleitet hat. Dieses 
Mal gibt es zwei größere Gruppierun-
gen, die allein aus eben ihrer „Größe“ 
ihre Legitimation herleiten, regieren zu 
wollen. Na gut, nur eine davon hat tat-
sächlich hinzugewonnen und die an-
dere ganz schön was auf die Nase be-
kommen. Aber egal! Und es gibt zwei 
kleinere Gruppierungen, die sich – je-
denfalls beim Vergleich ihrer Wahlpro-
gramme – im Grunde gar nicht leiden 
können, aber das Heft des Handelns 
in die Hand nehmen und gemeinsam 
überlegen, wer unter ihnen eine neue 
Bundesregierung führen könnte. Ein 

Lehrstück politischer Organisations-
struktur!

Vielleicht wissen wir, wenn diese Aus-
gabe unserer Verbandszeitschrift er-
scheint und Sie diese Zeilen lesen kön-
nen, schon mehr. Eines werden wir 
aber sicherlich auch dann noch nicht 
wissen, nämlich was die neue Bundes-
regierung und ihr gemeinsames Pro-
gramm für die Kommunen und in Son-
derheit die bayerischen Gemeinden 
bereithalten wird. 

Unsere Erwartungen sind klar: Ein zu-
kunftsfähiges Deutschland führt nur 
über handlungsstarke und kraftvol-
le Kommunen. Ein Schwerpunkt auch 
der Bundespolitik muss auf mehr kom-
munaler Selbstverwaltung und strikter 
Subsidiarität liegen. Es muss Schluss 
damit sein, dass der Bund den Ge-
meinden erst immer mehr an Aufgaben 
aufhalst und sich dann mit dem Hin-
weis auf die Länderzuständigkeit aus 
der finanziellen Verantwortung zieht. 
Wir erwarten, dass Ernst gemacht wird 
mit dem Ziel der gleichwertigen Le-
bens- und Arbeitsverhältnisse in Stadt 
und Land. Wir brauchen keine Lippen-
bekenntnisse und keine leeren Verspre-
chungen, sondern konkrete Umset-
zungsstrategien und -maßnahmen.

Manches eilt extrem! Ganz oben steht 
dabei die Forderung nach einer umfas-
senden Kompensation der Gewerbe-
steuerausfälle für 2021 nach dem Vor-
bild des letzten Jahres. Dieser Punkt 
ist die Nagelprobe für die neue Koa-
lition, ob sie den Gemeinden wirklich 

und nachhaltig helfen will. Auch beim 
schon beschlossenen Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung im Grund-
schulbereich muss unmittelbar nach-
gebessert werden. Der Bund muss die 
finanziellen Belastungen vollständig 
übernehmen und einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, dass das erforder-
liche Personal zur Verfügung steht.

George Bernard Shaw, dem wir viele 
Aphorismen verdanken, soll einmal ge-
sagt haben: „Demokratie ist ein Ver-
fahren, das garantiert, dass wir nicht 
besser regiert werden, als wir es verdie-
nen.“ Ich bin gespannt, ob es diesmal 
auch wieder so ist.

 NACH DER BUNDESTAGSWAHL 2021 – 
WAS ERWARTEN BAYERNS GEMEINDEN?

DR. FRANZ DIRNBERGER
Geschäftsführendes Präsendialmit-
glied des Bayerischen Gemeindetags

 DATENVERARBEITUNG

IT-SICHERHEIT AUCH IN KLEINE-
REN KOMMUNEN MÖGLICH
Thomas Weber, 1. Bürgermeister der 
Gemeinde Soyen (Lkr. Rosenheim) 
stellt in seinem informativen Beitrag 
dar, wie seine Gemeinde IT-Sicherheit 
geschaffen hat, indem sie die Dienste 
des Landesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik (LSI) in Anspruch 
genommen hat. Die örtliche Informa-
tionssicherheitsbeauftragte (ISB) hat 
auf der Grundlage der Arbeitshilfe 
der Bayerischen Informationsstiftung 
ein Informations- und Sicherheits-
konzept erstellt. 

Dieses Konzept wurde „geadelt“, in-
dem im Jahr 2019 das IT-Siegel durch 
das LSI verliehen wurde. 

Bürgermeister Weber ist mit der Vor-
gehensweise, nämlich der Zusam-
menarbeit der LSI und dem Ergebnis 
der Ausarbeitungen, sehr zufrieden. 
Er ermuntert andere Gemeinden, das 
Thema IT-Sicherheit anzupacken. 
Dem schließt sich die Redaktion an 
und meint: Nachmachen!

 Seiten 426 und 427

 DORFERNEUERUNG

NACHRUF AUF ALBERT LÖHNER
Prof. Holger Magel ist der werten Le-
serschaft als zuverlässiger und wort-
reicher Autor zahlreicher informativer 
Beiträge bestens bekannt. In dieser 

Ausgabe hält er einen Nachruf auf 
den früheren Landrat von Neumarkt 
i.d. Opf. und zuvor 1. Bürgermeister 
von Berching Albert Löhner. 

Zusammen mit ihm hat er schon An-
fang der 90er Jahre die „Schule der 
Dorferneuerung“ im Kloster Plank-
stetten, das zur Gemeinde Berching 
gehörte, eingerichtet und damit der 
Dorferneuerung in Bayern wertvolle 
Dienste erwiesen. Diese Schule der 
Dorferneuerung ebnete letztlich den 
Weg für die Schulen in Thierhaupten 
und Kloster Langheim. 

Es lohnt sich, sich dessen bewusst zu 
werden. 

 Seiten 428 und 429

 UMWELTSCHUTZ

KLIMA-FAKTENBLÄTTER  
DES LFU NUTZEN!
Und nochmals: Klima. Wie wird sich 
das Klima in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten in Bayern ändern? Wie 
werden Extremwetterereignisse das 
Denken und Handeln verändern bzw. 
beeinflussen? Die Klima-Faktenblät-
ter und Klima-Broschüren des Baye-
rischen Landesamts für Umwelt (LfU) 
geben Antworten auf diese Fragen. 
Es ist daher sinnvoll und notwendig, 
sich diese Informationsgrundlagen zu 
holen; diese Ausgabe sollte dafür der 
Anstoß sein.

 Seiten 431 und 432

 DSTGB

FREISINGER OB NEUER  
AUSSCHUSSVORSITZENDER

Am 13. September 2021 wurde der 
Oberbürgermeister von Freising, 
Tobias Eschenbacher, zum neuen 
Vorsitzenden des DStGB Ausschuss 
Städtebau und Umwelt gewählt.

Der Ausschuss für Städtebau und 
Umwelt ist das zentrale Gremium des 
Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes, welches Diskussion darüber 
führt, in welche Richtung sich die Po-
litik in unserem Lande in Fragen der 
städtebaulichen Entwicklung sowie 
des Umweltrechts und der Wasser-
wirtschaft bewegen sollte. Hier wer-
den Positionen bestimmt, Beschlüsse 
gefasst und Entscheider aus Bund 
und Ländern geladen. Im Interesse 
unserer Städte und Gemeinden.

EDITORIALQUINTESSENZ
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Unter der Überschrift „Klimawan-
del“ gibt es zwei Unterüberschrif-

ten. Die eine lautet „Energiewende“. 
Zu diesem Themenbereich gehört es, 
die Emission von Treibhausgasen im 
Saldo zu stoppen und die energetische 
Revolution, mit Europa als einem Mo-
tor, weltweit voranzubringen. Die Fol-
gen des Klimawandels lassen sich als 
„Wasserwende“ überschreiben, wel-
che die Menschheit vor epochale Her-
ausforderungen stellt. Es geht darum, 
die durch die Erderwärmung von der-
zeit 1,7 Grad1 bereits verursachten hef-
tigen Verschiebungen zu Dürreperi-
oden einerseits und sturzflutartigen 
Regenfällen andererseits zu bewälti-
gen. Deutschland und Europa müssen 
ihre Geschwindigkeit ändern, sich so-
zusagen im Wasserbereich vom Tanker 
zum Schnellboot entwickeln. Es fol-
gen 14 Glaubenssätze – ähnlich einem 
Kreuzweg mit 14 Stationen – zu den 
Aufgaben und Kraftanstrengungen für 
Deutschland. Gefordert wird kurz ge-
sagt die Konkretisierung des nationa-
len Wasserdialogs“2.

CREDO 1: DEZENTRALE  
STRUKTUREN ERHALTEN!
Die Wasserversorgung ist nach § 50 
Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Je 
kleinteiliger die kommunale Struk-
tur in den Ländern verfasst ist, umso 
kleinteiliger sind die Wasserversorgun-

1 Die globale Temperatur über dem Land lag 2015 – 2019 um ca. 1,7°C über den vorindustriellen Werten (1850 – 1900). Insgesamt beträgt die Erderwärmung bisher 1,2°C.
2  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Kernbotschaften, Ergebnisse und Dokumentation des Nationalen Wasserdialogs,  

Stand April 2020, vorgestellt am 8.6.2020.
3 So § 50 Abs. 2 WHG.

gen und auch die Abwasserentsorgun-
gen in Deutschland strukturell aufge-
stellt. Nach dem Motto „so klein wie 
möglich, so groß wie nötig“ sei für den 
Erhalt dezentraler Strukturen plädiert. 
Dezentralität ist eine Kraftanstren-
gung, die zu Resilienz und Akzeptanz 
vor Ort führt. Unverändert soll dazu 
die ortsnahe Wasserversorgung den 
Vorrang vor der überörtlichen Versor-
gung behalten.3 

Zur Dezentralität gehört notwendiger 
Weise auch die interkommunale Zu-
sammenarbeit. Diese hat häufig einen 
technischen Auslöser, etwa der An-
schluss an eine leistungsfähige Klär-
anlage oder die Wasserlieferung von 
einem anderen Versorger. Schlagwort-
artig seien hierzu die Gründung ei-
nes Betriebszweckverbandes zur Bün-
delung des technischen Personals oder 
die Gründung eines Gemeinsamen 
Kommunalunternehmens zur Klär-
schlammentsorgung genannt. „Runter 
vom Kirchturm und rüber zum Nach-
barn“ ist derzeit die gelebte kommuna-
le Weichenstellung.

CREDO 2: DASEINSVORSORGE 
GEHÖRT IN DIE ÖFFENTLICHE 
HAND!
Die Privatisierung flackert als Thema 
auf EU-Ebene – zuletzt Anfang 2021 
bei der EU-Konzessionsrichtlinie – 
immer wieder auf. Es kann nur aufge-

fordert werden, das „Tafelsilber“ der 
Daseinsvorsorge nicht aus der Hand 
zu geben. Die Erfahrung beispielswei-
se Griechenlands, zur Sanierung der 
öffentlichen Haushalte die öffentli-
che Infrastruktur veräußern zu müssen, 
führt langfristig gesehen zu sehr teuren 
Rekommunalisierungen.

CREDO 3: MINERALWASSER 
KEINEN VORRANG VOR TRINK-
WASSER GEBEN!
Es stellt ein Vorrecht des Staates dar, 
das natürliche Wasserdargebot den Was-
serversorgern und der Mineralwasserin-
dustrie rechtlich zugänglich zu machen. 
Eine über Entsalzung und Entman-
ganung hinausgehende Aufbereitung 

von Trinkwasser muss bei den Trinkwas-
serversorgern unbedingt Tabu bleiben. 
Aufbereitetes Wasser ist totes Wasser; 
es schmeckt nicht mehr. Ein in der Mi-
neralwasserverordnung festgelegter Zu-
gang der Mineralwasserindustrie zum 
Tiefengrundwasser sollte in diesem Zu-
sammenhang überdacht werden.4

CREDO 4: DAS BLAUE GOLD  
RADIKAL SCHÜTZEN!
Eine ortsnahe Wasserversorgung ist dau-
erhaft nicht möglich, wenn das vorhan-
dene Grundwasser erst bis auf 50 mg 
Nitrat pro Liter hoch verschmutzt wer-
den darf und ab diesem Zeitpunkt die 
Grenzwerte nicht mehr eingehalten 
sind. Der Grundwasserschutz ist eine 
staatliche Aufgabe, die endlich durch-
gesetzt werden muss. Genannt seien 
als Hebel die Trinkwasserverordnung, 
die Düngeverordnung und die Auswei-
sung von Wasserschutzgebieten. Wäh-
rend in Bayern nur 5 % der Landesflä-
che als Wasserschutzgebiete festgesetzt 
sind, sind es in Baden-Württemberg 25 
Prozent und in Hessen 54 %. Schutzge-
bietsverfahren – so wie im DVGW-Re-
gelwerk W 101 vorgesehen – sind bun-
desweit einheitlich voranzubringen.5

CREDO 5: AUF DIE EU  
VERTRAUEN!
Das Vertragsverletzungsverfahren der 
EU-Kommission gegen die Bundesrepu-

4 §2 Nr. 1 Mineral- und Tafelwasser-Verordnung.
5 In Bayern wurden über 400 Wasserschutzgebietsverfahren seit Jahren nicht zum Abschluss gebracht.
6  Mit Urteil vom 21.6.2018 - C-543/16 - verurteilte der Gerichtshof der Europäischen Union die Bundesrepublik Deutschland wegen Verstoßes gegen die Nitratricht-

linie. Mit Schreiben vom 24.6.2021 wird das Vertragsverletzungsverfahren durch die Europäische Kommission fortgesetzt. Deutschland hat seine Hausaufgaben 
beim Düngerecht auch nach 30 Jahren Nitratrichtlinie noch nicht erledigt.

blik Deutschland in Sachen Düngerecht 
ist hilfreich und notwendig.6 Auch wenn 
die EU regulierungswütig erscheint: eine 
Wasserwende ist weder regional noch 
national, sondern nur mit gleichen euro-
päischen Standards umsetzbar. Im Was-
serbereich gibt es bereits seit 30 Jahren 
zahlreiche Rahmenrichtlinien, allen vo-
ran die Wasserrahmenrichtlinie, die ei-
nen europaweit einheitlichen Korri-
dor und Zielsetzungen vorgeben. Dabei 
ist es wichtig, zukünftig der kommuna-
len Wasserversorgung, der kommunalen 
Abwasserentsorgung und dem Sturzflu-
ten-Hochwasser-Risiko-Management in 
Brüssel eine kommunale Stimme zu ver-
leihen.

CREDO 6: ORDNUNGSRECHT- 
LICHEN RAHMEN FÜR  
NUTZUNGSKONKURRENZEN 
SCHAFFEN!
Aufgrund von Spitzenlastsituatio-
nen, also erhöhtem Wasserbedarf bei 
hohen Temperaturen und gleichzei-
tig um 25 bis 30 Prozent zurückgegan-
genen Grundwasserständen, werden 
auf Bundesebene Nutzungshierarchien 
und Priorisierungen für die Wasserlie-
ferung erarbeitet. Die zuständigen Be-
hörden sind dazu mit den notwen-
digen Ermächtigungsgrundlagen für 
Einstellungen bzw. Reduzierungen von 
Wasserlieferungen auszustatten. Der 
sogenannte Wassernotstand in § 8 Abs. 

2 WHG stellt hierfür keine hinreichen-
de Grundlage dar.

CREDO 7: GESAMTWASSER-
KONZEPTE ENTWICKELN!
Die verschiedenen Typen von Wasser 
können nicht mehr in Sparten durch-
dacht werden. Weil Trockenperioden 
häufig werden und sich die Zeiten des 
Niederschlags von den Wintermona-
ten wegverschieben, ist es mit Trink- 
und Brauchwassersparen nicht getan. 
Dazu muss das Niederschlagswasser zur 
Grundwasserneubildung auch in Sied-
lungsgebieten verdunsten und vor Ort 
versickern können. Um allein die Be-
reiche Trink-, Brauch-, Niederschlags-, 
Grundwasser und die Auswirkungen der 
Wasserrahmenrichtlinie für die Gewäs-
serbewirtschaftung zu koordinieren, be-
darf es Generalisten (also Städten und 
Gemeinden), die vor Ort alle Akteure 
zusammenführen. Es wird ein Plädoyer 
abgegeben für Arbeitskreise, die analy-
sieren, wo der größte Handlungsbedarf 
vor Ort ist. Beratende Ingenieure wer-
den selbstverständlich eingebunden.

CREDO 8: NIEDERSCHLAGS-
WASSER VOR ORT SAMMELN, 
VERSICKERN, SPEICHERN!
In Siedlungsgebieten sei dies mit der 
Überschrift „spongy cities“ überschrie-
ben. In den Außenbereichen, also den 
unbebauten Freiflächen, sei die Über-

WASSERWENDE – VOM WASSERMANGEL 
ZUM SINNESWANDEL

Text Dr. Juliane Thimet, Bayerischer Gemeindetag

DR. JULIANE THIMET
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schrift „spongy spaces“ gewählt. Es gilt, 
mit dem Hauptakteur, der Landwirt-
schaft, darin übereinzukommen, Bo-
denstrukturen so zu verbessern, dass 
Wasser vom Boden – anders als im ver-
dichteten Maisacker – tatsächlich auf-
genommen werden kann. Im hängi-
gen Gelände müssen Abflüsse reduziert 
und gegebenenfalls Wasser aufgefangen 
und gespeichert werden, so dass es für 
neue Beregnungsformen zur Verfügung 
steht. Auch die Drainierung von Böden, 
also die Ableitung von Grund-, Quell- 
und Schichtenwasser aus den Fluren, 
sollte weitgehend rückgebaut werden.

CREDO 10: RAUS AUS DER KOM-
PLEXITÄTSFALLE!
Was beim Thema Bodenaushub an 
Kostensteigerungen hinzunehmen war, 
scheint sich nun – beschränkt auf Bay-
ern – beim Thema Asbestzementrohre 
zu wiederholen. Die Kosten für Gut-
achten zur Zulassung von Verfahren 
und die Baukostensteigerungen bei der 
Sanierung bzw. beim Legen von Haus-
anschlüssen an vorhandene und durch-
aus weit verbreitete Asbestleitungen ist 
immens. Auslöser ist eine zu enge Les-
art der REACH-Verordnung der EU 
durch das Staatsministerium für Um-
welt- und Verbraucherschutz.

CREDO 11: STEUERRECHT BE-
STIMMT UNSER TUN!
Durch die Neuregelung des § 2b UStG 
hat sich die Systematik der Umsatzbe-
steuerung fundamental gewandelt. Ab 
dem 1.1.2023 sind grundsätzlich alle 
Einnahmen einer Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts der Umsatzsteuer 

zu unterwerfen, soweit nicht die Aus-
nahme des § 2b UStG greift. Für diese 
Ausnahme müssen zwei Bedingungen 
erfüllt sein. Zum einen muss die juris-
tische Person des öffentlichen Rechts 
Tätigkeiten ausüben, die ihr im Rah-
men der öffentlichen Gewalt obliegen. 
Zum anderen darf eine Behandlung 
als Nichtunternehmer nicht zu größe-
ren Wettbewerbsverzerrungen führen.
Derzeit wird beispielsweise mit dem 
Staatsministerium der Finanzen bzw. 
dem Landesamt für Umsatzsteuerrecht 
für alle Abwasserentsorger in Bayern 
verbindlich geklärt, dass der technisch 
gewünschte Abschluss einer Zweckver-
einbarung zur Einleitung von Abwasser 
in eine größere und leistungsfähige-
re Kläranlage jedenfalls bei der bayeri-
schen öffentlich-rechtlichen Struktur 
der Abwasserentsorger keine Umsatz-
steuerpflicht auslöst.

CREDO 12: FINANZIERUNG VON 
MAẞNAHMEN VEREINFACHEN!
Globale Veränderungen und deren Fol-
gen können nicht allein mit lokalen Ge-
bühren für Einrichtungen der Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung finanziert 
werden. Deshalb bedarf es einer radi-
kalen Vereinfachung der Förderkulissen 
kommunaler Maßnahmen. Ein Umset-
zungsanreiz wäre, einen aus Bundes- 
und Landesmitteln gespeisten fixen Topf 
für jede Gemeinde für Maßnahmen zur 
Bewältigung der Wasserwende nach ei-
nem Schlüssel aus Einwohnern und Flä-
che anzubieten. Damit wäre ein Umset-
zungsanreiz für ortsgerechte Lösungen 
gesetzt und zudem das Thema in allen 
Gremien platziert und verankert. 

Angesichts der vermehrt auftretenden 
Starkregen bedarf es zudem bundes-
einheitlicher Regelungen zum Gewäs-
serausbau und zur Renaturierung der 
Gewässer. Die Regelungen der Länder 
zum Hochwasserschutz an Gewässern 
sind höchst unterschiedlich und teil-
weise intransparent.

CREDO 13: AKZEPTANZ DER 
BÜRGER HOCHHALTEN!
Die Kosten der Wasserwende trägt der 
Bürger. Dies gilt unabhängig davon, ob 
die Mittel auf lokaler Ebene über Ge-
bühren, auf Landesebene über Was-
serentnahmeentgelte oder Abwasser-
abgaben oder auf Bundesebene über 
Steuermittel bereitgestellt werden. Von 
zentraler Bedeutung ist das Verständnis 
der Menschen, wonach jedes Nichts-
tun zu unvergleichlich höheren Kosten 
für die eingetretene Wasserwende füh-
ren würde.

CREDO 14: DIE ZEIT IST REIF!
Die Veränderungen durch Waldsterben, 
Sturzfluten und sinkende Wasserstän-
de in Gewässern sind augenfällig. Das 
Thema Wasser ist bei den Menschen 
angekommen. Nicht der Preis für ei-
nen Kubikmeter Wasser bzw. Abwas-
ser, also für jeweils 1.000 Liter, steht 
weiterhin im Vordergrund, sondern die 
Fragen der Quantität und der Qualität. 
Die Menschen waren jedoch noch nie 
so bereit wie heute, genau diese Kosten 
der Veränderung zu tragen, sich selbst 
zu ändern und verständlichen Vorga-
ben zu folgen. Die Zeit der Wasser-
wende ist reif.

Weitere Informationen erwünscht?
Tel. 089 36 00 09-16,  juliane.thimet@bay-gemeindetag.de

Digitale Schule –  
per Online-
Konfigurator

Link zum Schulkonfigurator:  
https://public.telekom.de/unsere-loesungen/
digitale-schule/schulkonfigurator/

Anzeige

Die Pandemie hat die Digitalisierung in den deutschen Schulen 
beschleunigt. War Distanz-Unterricht per Headset, Laptop-
Kamera und Klassenkommunikation in Chaträumen vor zwei 
Jahren undenkbar, sind digitale Abläufe heute besser in den 
Alltag integriert. Optimal sind die Umstände dennoch nicht.  
Zu oft bremsen Behelfslösungen und fehlende IT-Expertise  
Lehrende und Lernende aus. Der Schulkonfigurator der 
Telekom soll Abhilfe schaffen.

Die Grundlage für den technologischen Fortschritt im 
Bildungssystem schuf die Bundesregierung bereits 2019: Fünf 
Milliarden Euro stellte sie bereit, um die Digitalisierung anzu-
stoßen. Während der Coronakrise flossen weitere 1,5 Milliarden 
Euro in den Fördertopf. Es steht also viel Geld zur Verfügung –  
nur angekommen ist bislang wenig. Wie die „FAZ“ Anfang 
September berichtete, hatten die Schulen zum Stichtag am 
30. Juni lediglich 852 Millionen Euro abgerufen. Weitere  
1,4 Milliarden waren immerhin bereits beantragt und bewilligt.

Dabei bieten digitalisierte Lernumgebungen viel Potenzial – 
auch über Remote-Unterricht hinaus. Verfügt die Schule zum 
Beispiel über WLAN, stehen in den Klassenräumen digitale 
Tafeln/Whiteboards und können die Lernenden auf Tablets 
oder Laptops zugreifen, können diese ihren Bildschirm in 
Echtzeit mit der Klasse teilen und Lösungen zu einer Aufgabe 
präsentieren. Für solche Anwendungen ist eine fortschrittliche 
Infrastruktur Voraussetzung.

Zu den größten Hindernissen bei der Digitalisierung der Schulen 
zählen laut einer KfW-Umfrage fehlendes Fachpersonal und 
umständliche Antragsverfahren. Die Folge: Insellösungen 
und fehlende ganzheitliche Digitalisierungskonzepte. Welche 
Hardware, welche Software, welche Konnektivität sind nötig, 
um Lehrkräften und Lernenden optimale Bedingungen zu bieten? 
Welche Unterrichtsmodelle nutzen die Möglichkeiten der 
Technik effektiv? Solche Fragen können Schulen oft nicht oder 
nur unzureichend beantworten. Hier setzt ein neues Angebot 
der Telekom an.

Die digitale Reise genau planen

Mit dem Schulkonfigurator ermitteln Schulen in wenigen 
Minuten ihren Digitalisierungsbedarf – von der IT-Infrastruktur 
über Hardware und Anwendungen bis zum Service. Das Tool 
erlaubt einen ganzheitlichen Überblick über das gesamte 
Digitalisierungsprojekt. So können Bildungseinrichtungen ihre 
technologische Reise detailliert planen und alle Bestandteile 
aufeinander abstimmen. Nicht nur die Anzahl der Geräte lässt 
sich exakt festlegen, auch die Hersteller können die Schulen 
flexibel wählen. Sogar Fragen zur Campus-Vernetzung deckt 
der Schulkonfigurator ab. Zudem legen Einrichtungen fest, in 
welchen Bereichen sie IT-Support benötigen. Die Übersicht, 
die sich mithilfe des Tools ermitteln lässt, können Schulen 
zur Erstellung des Medienentwicklungsplans und damit für 
Anträge beim DigitalPakt nutzen.

Nicht nur bei der Ermittlung des Bedarfs, auch bei der 
Umsetzung unterstützt die Telekom Bildungseinrichtungen 
mit umfassendem Service. Je nach gewünschtem IT-Support 
übernehmen zertifizierte IT-Expertenteams des Digitalen 
Schul-Service nur Konfiguration und Administration der 
Hardware oder aber das Komplettmanagement. So können 
sich die Einrichtungen auf den Unterricht konzentrieren, die 
Telekom kümmert sich um technische Belange. Darüber hinaus 
erhalten Lehrende auf Wunsch in Schulungen das Know-how, 
um Digitalunterricht optimal umzusetzen. Die Telekom bietet 
damit alles aus einer Hand – ein wichtiger Faktor, wenn es um 
die Auswahl des richtigen Digitalisierungspartners geht.
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Der Klimawandel, seine Folgewir-
kungen auf unsere Städte und Ge-

meinden sowie die daraus entsprin-
gende Debatte um eine dezentrale und 
dekarbonisierte Energieversorgung 
sind Mitten in unseren Städten und 
Gemeinden sowie in den Diskussio-
nen ihrer zuständigen Beschlussgremi-
en angekommen. 

Die Realität der Klimafolgewirkun-
gen in unseren Städten und Gemeinde, 
Klimanotstandsbeschlüsse und städte-
bauliche Klimaanpassungsmaßnahmen 
sind natürlich nichts Neues. Diesbe-
zügliche Debatten und konkret wahr-
genommene Auswirkungen haben in 
den letzten Monaten allerdings noch-
mals deutlich an Fahrt aufgenommen. 

Dies wird nicht zuletzt auch dadurch 
verdeutlicht, dass unsere Geschäfts-
stelle im Bereich des Städtebaurechts 
kaum Fragen öfter erreichen, als die 
nach Strategien und konkreten Maß-
nahmen der Nachhaltigkeitstransfor-
mation in der Siedlungsentwicklung. 

GENANNT SEIEN HIERFÜR  
VIER BEISPIELE:

I.

Noch immer diskutieren Juristen dar-
über, ob die Festsetzung in § 9 Abs. 1 
Nr. 23b BauGB auch tatsächlich dazu 
verpflichten kann, Photovoltaikmodu-
le auch konkret anzubringen, Sonnen-
strom zu erzeugen und ihn auch selbst 
zu nutzen. Die Meinung, dass dies auf 
Grundlage der vorgenannten Festset-

zung möglich ist, scheint sich zwar 
in den letzten Jahren mehr und mehr 
durchzusetzen. In unseren Städten und 
Gemeinden herrscht jedoch weiter-
hin Unsicherheit, hinsichtlich des kon-
kreten Vorgehens, zur Festsetzung der 
Pflicht zur Nutzung der Aufdachpho-
tovoltaik in neuen Wohngebieten.  

II.

Ein weiteres Beispiel häufiger Fragen 
betrifft die klimabezogene Festsetzung 
im Bebauungsplan zum Thema Um-
gang mit Niederschlagswasser, mit-
hin einer sogenannten Zisternenpflicht. 
Eine entsprechende gemeindliche Re-
gelungskompetenz wird mit Hinweis 
auf den fehlenden bodenrechtlichen 
Bezug in der Rechtsprechung regel-
mäßig verneint (zuletzt BayVGH, Be-
schluss vom 13.4.2018 – 9 NE 17.1222 – 
hinsichtlich der Festsetzung „speichere 
und nutze“ das Niederschlagswas-
ser). Mit Blick auf die Trockenphasen 
der vergangenen Jahre herrscht in den 
Beschlussgremien jedoch der Wunsch 
nach entsprechenden Regelungen. 

III.

Stark diskutiert wird in unseren Städ-
ten und Gemeinden ferner Möglich-
keiten zur Verhinderung sogenann-
ter Schottergärten sowie zur Schaffung 
bestimmter prozentualer Grundstücks-
flächenanteile, die von Bebauung frei-
zuhalten sind, um Wasserdurchlässig-
keit, eine besseres Binnenklima sowie 

ein Mehr an Biodiversität zu ermögli-
chen. § 19 Abs. 4 BauNVO konnte den 
Trend zu immer mehr Versiegelung 
bisher nicht umkehren. 

IV.

 Schließlich sind es auch und gerade die 
Bestandssiedlungsbereiche, die in den 
kommenden Jahren einer „Klimaan-
passung“ unterzogen werden müssen 
und über die sich unsere Räte den Kopf 
zerbrechen. Zu begrüßen ist in diesem 
Zusammenhang, dass Klimaschutz- 
und Klimaanpassungsbelange mit der 
Innenentwicklungsnovelle im Jahr 2013 
als mögliche Substanz- oder einer 
Funktionsschwächekategorien Eingang 
in die Städtebauliche Sanierungsmaß-
nahme gefunden haben. 

In der täglichen Praxis der kreisange-
hörigen Städte und Gemeinden bleibt 

die „Klimaanpassungssanierung“ je-
doch freilich noch die Ausnahme. 

Die vorgenannten Beispiele sind nur 
ein Ausschnitt der Fragen, die unse-
re Bau- und Stadtplanungsämter täg-
lich bewegen. Städtebauliche Klima-
anpassung ist eben in der Regel kein 
dynamisches Thema, sondern es folgt 
dem Rhythums der Stadtentwicklung. 
Blickt man diesbezüglich in die Logik 
beispielsweise des Sanierungsgebietes, 
so nimmt sich dieses vor, eine Sanie-
rung innerhalb von 15 Jahren zu errei-
chen. Und städtebauliche Klimaanpas-
sung betrifft häufig eigentumsrelevante 
Fragestellungen, Festsetzungsfragen, 
Fragen der Möglichkeiten und Grenzen 
Städtebaulicher Verträge und interdis-
ziplinäre Fragen an der Schnittstelle 
von Städtebaurecht, Naturwissenschaft, 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und 
des Technikwesens. Mit Blick auf die 
Planungs- und Vollzugsrealität han-
delt es sich bei der Materie der städte-
baulichen Klimaanpassung daher eher 
um eine anstrengende und komplexe 
Thematik, gespickt von abzuarbeiten-
den rechtlichen und interdisziplinären 
Details und nicht um eine feingeistige 
und visionäre Reisbrettmaterie, die sich 
sanft und schnell in unsere Städte und 
Gemeinden einfügt.  

Aus diesem Grund ist es umso wich-
tiger, dass der Gesetzgeber die Dis-
kussion mit den Städten und Gemein-
den sucht und hinterfragt, mit welchen 
neuen Instrumenten und mit welchen 
Schärfungen bestehender Instrumen-
te Klimaanpassung und Nachhaltig-

keitstransformation in unseren Städten 
und Gemeinden bestmöglich gelin-
gen kann. Wichtig wäre hierbei, dass 
sich der Gesetzgeber in die Diskussion 
in unseren Gremien und in die Gestal-
tungs- und Vollzugsherausforderun-
gen in unserer Verwaltung hineindenkt 
und das Ohr an den handelnden Men-
schen vor Ort hat, um Beschwernisse 
und Hürden auf dem Weg zu einer kli-
maangepassten Siedlungsentwicklung 
zu identifizieren und aufzugreifen. 

Durch eine gute Regulatorik und gute 
Rechtsgrundlagen kann in den kom-
menden Jahren sehr viel erreicht wer-
den. Durch unklare Festsetzungen und 
wackligen Formulierungen, die vor Ort 
nicht zur Entschlusskraftstärkung füh-
ren, werden ehrgeizige Ziele hingegen 
gebremst. Ein „wir sind uns nicht si-
cher, ob die Idee so vor Gericht hält“ 
aus der Verwaltung, hat – völlig zu 
Recht – schon häufig zum Streichen so 

macher ambitionierten Festsetzung aus 
dem Bebauungsplanentwurf geführt. 

Die Kommunalen Spitzenverbände 
werden in den kommenden Wochen 
Vorschläge erarbeiten. Aus der Pers-
pektive der Praxis, für die Praxis. Wir 
freuen uns auf eine spannende Diskus-
sion im kommenden Jahr. Für mehr 
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit 
auf dem Weg der städtebaulichen Kli-
maanpassung. Für mehr kommunale 
Steuerungshoheit und für die Stärkung 
der Entschlusskraft in unseren Rathäu-
sern. Und für eine gute, klimaresilien-
te und enkelgerechte Zukunft unserer 
Städte und Gemeinden. 

Dieser Kurzbeitrag erschien zum Abschied 
von Norbert Porz (Beigeordneter Bauen/Ver-
gabe beim DSTGB) in der Mitgliederzeit-
schrift des DSTGB. Danke Norbert, für Dein 
Engagement für unsere Städte und Gemeinde 
und eine gute Zeit!

NACH DER NOVELLE DES BAUGESETZBUCHS 
IST VOR DER NOVELLE

Text Matthias Simon, Bayerischer Gemeindetag
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WARUM SICH DIE KOMMENDE BUNDESREGIERUNG IM STÄDTEBAURECHT MIT DEM THEMA  
DER KLIMAANPASSUNG BEFASSEN MUSS

Weitere Informationen erwünscht?
Tel. 089 36 00 09-14,  matthias.simon@bay-gemeindetag.de 
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Speziell kleinere Gemeinden ken-
nen die Problematik: deutlich we-

niger Personal muss sich nicht nur mit 
den bekannten kommunalen Themen, 
sondern auch mit zahlreichen neuen 
Anforderungen beschäftigen, die selbst 
für größere Verwaltungen eine Heraus-
forderung darstellen.   

So wird man wohl kaum in Verwaltun-
gen der Dimension bis 5.000 Einwoh-
ner/innen eine/n Informationssicher-
heitsbeauftragte/n (ISB) finden, die/
der sich mit ausreichenden Vor- oder 
Fortbildungen und ausgestattet mit 
angemessenem Zeitbudget dem Thema 
Informationssicherheits-Zertifizierung 
und IT-Notfall-Management zu wid-
men vermag.  

Externe Dienstleister stehen zur Verfü-
gung, auch bieten manche Landkreise 
die Beteiligung an einer übergeordneten 
ISB-Stelle an. Man sollte jedoch davon 
ausgehen, dass auch für eine Fremd-
konzeptionierung und -zertifizierung 
erheblicher interner Personalaufwand 
kalkuliert werden muss, um die erfor-
derlichen lokalen technischen und orga-
nisatorischen Informationen zur IT-Si-
cherheit liefern zu können. Zudem stellt 
sich die Frage, ob die direkte Bearbei-
tung innerhalb der kommunalen Ver-
waltung letztendlich nicht auch eine ef-
fektivere Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben ermöglichen kann. 

Die Gemeinde Soyen, Landkreis Ro-
senheim, wollte selbst „anpacken“, es 
bestand Übereinkunft, dass von ei-
ner Fremdvergabe abgesehen werden 
soll. Stattdessen wurde durch die ISB 
der Gemeinde ein Informationssicher-
heitskonzept erstellt, das sich an der 
Arbeitshilfe der Bayerischen Innovati-
onsstiftung orientiert, ein zugelasse-
nes und vom Landesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (LSI) zum 
Einstieg empfohlenes Verfahren für 
kleinere und mittlere Kommunen.  

So lautete und lautet die Leitlinie der 
Gemeinde Soyen zum Thema IT-In-
formationssicherheit und IT-Notfall-
management: „Letztendlich war und 
ist hier der Weg das Ziel, d.h. wenn in-
tern das Konzept erstellt wird, wis-
sen wir auch, womit wir uns befasst ha-
ben!“. Die Erstellung dieses Konzeptes 
wurde als Methodik zur aktiven Um-
setzung erachtet.

„Die Arbeit hat sich gelohnt, wir stel-
len im übertragenen Sinne ein Papier in 
den Aktenschrank, dessen Inhalt wir uns 
in unserem kleinen Team gemeinsam er-
arbeitet haben. Wir sind stolz auf eine 
umfassende Dokumentation der örtli-
chen IT-Gegebenheiten, wir kennen und 
wissen nun um noch vor uns liegenden 
Aufgaben und Herausforderungen. Die 
Verleihung des IT-Siegels in 2019 durch 
das LSI hat uns natürlich gefreut und 
in unserer Arbeit bestätigt.“, beschreibt 
Bürgermeister Thomas Weber den Erfolg 
dieser Vorgehensweise.

Das IT-Siegel des LSI verliert seine 
Gültigkeit nach nun zwei Jahren. Wäh-
rend die erneute Beantragung des Sie-
gels zunächst als zusätzlicher Arbeits-
aufwand empfunden wurde, übertrifft 
bei näherer Betrachtung doch der zu-
sätzliche Nutzen die damit verbundenen 

Kosten. Liegt ein gutes Grundkonzept 
vor, so ergibt es Sinn, spätestens alle 
zwei Jahre die Unterlagen gemeinsam 
mit dem Team durchzuarbeiten: „Haben 
wir mittlerweile alle Schwachstellen zu-
mindest angepackt, was hat sich verän-
dert, ist neu hinzugekommen?“

Wiederum greift die Gemeinde Soyen 
gerne auf den Fragebogen zum Siegel 
2.0 zurück. Das LSI bot zwischenzeit-
lich online eine Informationsveranstal-
tung zu den aktuell hinzugekommenen 
Anforderungen an und wies auf einen 
vielerorts und auch in der Gemeinde 
Soyen noch vernachlässigt behandeln-
den „wunden“ Punkt hin: Erarbei-
ten Sie ein aktuelles Notfallhandbuch! 
Aber auch was dieses Thema betrifft, 
unterstützt das LSI die Kommunen 
und stellt einen Leitfaden zum Thema 
IT-Notfallmanagement zur Verfügung.

Es dürfte nahezu unmöglich sein, für 
alle Gemeindegrößen und deren un-
terschiedliche lokale Gegebenhei-
ten jeweils eine Musterlösung für ein 
Notfallhandbuch auszuarbeiten. Die 
zugegebenermaßen sehr umfangreichen 
Vorlagen des LSI lassen sich jedoch 
problemlos auf die, die eigene Kommu-
ne betreffenden Aspekte verschlanken.  

Erster Bürgermeister Thomas Weber ist 
mit der Vorgehensweise, der Zusam-
menarbeit mit dem LSI und dem Ergeb-
nis der Ausarbeitungen sehr zufrieden. 
Wirtschaftlich und effizient erarbei-
tet liegt ihm dank der Arbeitshilfen und 
-anleitungen das aktualisierte IT-Infor-
mationssicherheitskonzept sowie ein 

IT-Notfallhandbuch für die Gemeinde 
Soyen vor, beides soll u.a. die Beantra-
gung des Siegel 2.0 unterstützen. 

„Ich kann kleinere Kommunen nur er-
mutigen, das Thema IT-Sicherheit an-
zupacken. Konzept und IT-Notfall-
handbuch sind mittlerweile in unserer 
Verwaltung ein nicht mehr wegzuden-
kendes Arbeitsmittel geworden.“, so 
Bürgermeister Thomas Weber, „Als 
langjähriger Gemeinderat habe ich be-
reits die ersten diesbezüglichen Schrit-
te meines Amtsvorgängers Karl Fisch-
berger begrüßt und geschätzt; darauf 
aufzubauen ist nicht nur in der Sache 
wertvoll, sondern es motiviert zusätz-

lich zu sehen, dass wir es aus eigener 
Kraft bis hierhin geschafft haben.“  

DIE AUFGEFÜHRTEN ARBEITS-
UNTERLAGEN KÖNNEN ANGE-
FORDERT BEI: 
Landesamt für Sicherheit  
in der Informationstechnik 
IT-Sicherheitsberatung für Kommunen 
Keßlerstraße 1, 90489 Nürnberg 
Tel. 0911 21549-523 
beratung-kommunen@lsi.bayern.de 
www.lsi.bayern.de 

KEINE ANGST VOR GROSSEN AUFGABEN

Text Thomas Weber, Erster Bürgermeister der Gemeinde Soyen

1. BÜRGERMEISTER  
THOMAS WEBER

DAS LANDESAMT FÜR SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK (LSI) ERMÖGLICHT AUCH KLEINEREN 
KOMMUNEN DIE ERARBEITUNG VON NOTFALL- UND SICHERHEITSKONZEPTEN 

IT-Sicherheitskonzept? IT-Siegel?  

IT-Notfallmanagement?  

Insbesondere für kleinere Kommunen 

eine große Herausforderung

Fragebogen 2.0 zum Siegel
Bayerisches Siegel „Kommunale IT-Sicherheit“

Harald Porsch, LSI Nürnberg

LSI IT-Notfallmanagement v1.3

Pragmatisches Arbeitspaket

Roland Weid, LSI Nürnberg
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Natürlich war er gesetzt, Albert 
Löhner, Landrat von Neumarkt/

Opf. und zuvor Bürgermeister von 
Berching, als Alois Glück und Hol-
ger Magel die Autoren für ihr 2000 er-
schienenes Buch „Neue Wege in der 
Kommunalpolitik. Durch eine neue 
Bürger- und Sozialkultur zur Akti-
ven Bürgergesellschaft“ festlegten – er 
war gesetzt als Autor und Vertreter der 
Landkreise im Kapitel „Wege der Part-
nerschaft zwischen Kommunalpolitik 
und Bürgern – Ermutigende Beispie-
le und Ideen“. 

Welcher Kommunalpolitiker sonst hät-
te anregender, erfahrungsreicher und 
authentischer über „Die Zukunft ge-
hört dem ländlichen Raum mit einer 
aktiven Bürgergesellschaft“ schreiben 
können?! Er hatte da ja schon sein Zu-
kunftskonzept für das ehemalige „Ar-
menhaus“, nun die Wachstumsregion 
vor den Toren Nürnbergs, seinen Land-
kreis also, und als Instrument dazu die 
Regina GmbH gestartet sowie längst 
eine Neuausrichtung von Politik und 
Verwaltung angesteuert.

Dieser Neuausrichtung ist er treu ge-
blieben, indem er den Erkenntnissen 
aus der Business- und Management-
welt folgend – es gab keinen in meiner 
Bekanntschaft, der diesbezüglich be-
lesener und immer  auf dem neuesten 
Stand war, was mir Ministerialem, der 
ich es ja auch sein sollte und wollte, oft 
ein schlechtes Gewissen einjagte – in 
der Landkreisverwaltung neue Steue-
rungsmodelle einführte. Es war nur ein 
konsequenter Schritt, dass ihn schließ-

lich 2007 das international längst gän-
gige, in Bayern aber noch recht un-
bekannte Thema Good Governance 
faszinierte. Für ihn war das nur noch 
der konsequente Abschluss seiner mo-
dernen Verwaltungs- und Bürgerkul-
tur im Landkreis, kombiniert mit Me-
thoden des Change Managements. Er 
wusste und wollte immer mehr als die 
anderen und ist deshalb oft schier ver-
zweifelt am Beharrungsvermögen von 
Staat und Verwaltung. Seine diesbe-
züglichen (Verzweiflungs-)Ausbrü-
che bei Akademieveranstaltungen oder 
bei den Münchner Tagen meines Lehr-
stuhls sorgten für Verwunderung und 
Erheiterung gleichermaßen über diesen 
so besonderen Politiker: hochintellek-
tuell – philosophisch und viel belesen, 
aber gleichzeitig ein brodelnder Vulkan 
voller Energie und Angriffsbereitschaft 
auf das für ihn Überholte.

Es verwundert nicht, dass Löhner im-
mer wieder mit seiner Partei haderte 
oder mit vielen anderen. Nicht aber mit 
seinen Getreuen aus dem Bereich der 
Dorf- und Landentwicklung! Mit die-
sen verbanden ihn Grundüberzeugun-
gen und eine gemeinsame Geschichte.

ES WAR IN MICHAELBEUERN …
Es war im Herbst 1990, als Albert Löh-
ner und Holger Magel eine faustdi-
cke Überraschung erlebten. In der Pau-
se eines HSS Seminars (u.a. mit Dieter 
Wieland) im Kloster Michaelbeuern 
spazierten beide durch die Innenhö-
fe des weitläufigen Klostertrakts und 
entdeckten plötzlich an einer Tür das 
Schild: „Schule der Dorferneuerung“. 

Und das in Salzburg, das doch erst ei-
nige Jahre zuvor durch Bayern in Sa-
chen Dorferneuerung „missioniert“ 
wurde! Der bayerische Stolz war ge-
troffen!

Beide blickten sich an, und beide ha-
ben es sofort ausgesprochen: das brau-
chen wir auch für Bayern! Der Rest 
ist Geschichte: bereits am 16. Juli 1991 
wurde im Kloster Plankstetten, das zur 
Gemeinde Berching gehörte und da-
mals froh war, eine neue Nutzung für 
leergewordene (Real-)Schulräume zu 
finden, die SDL Plankstetten eröffnet. 
Im Dorferneuerungsort Plankstetten 
eine Schule für Dorferneuerung, das 
hat einfach gepasst! Das war der Ma-
cher Löhner, der dann auch bis zu sei-
nem Tod der erste und einzige Chef 
der SDL war! Sie war die erste in Bay-
ern und blieb anders als das wenig spä-
ter folgende Thierhaupten, das vom 
Ministerium fürsorglicher in die Arme 
genommen wurde, ziemlich eigenstän-
dig, manchmal auch eigensinnig. Ge-
nau das wollte Albert Löhner so – er 
war halt so.

OHNE SDL PLANKSTETTEN 
GÄBE ES THIERHAUPTEN UND 
KLOSTERLANGHEIM NICHT!
Eines muss immer wieder gesagt wer-
den: ohne die SDL Plankstetten gäbe 
es wohl keine SDL Thierhaupten und 
SDF Klosterlangheim. Löhners visio-
näre Pioniertat und sein Mut, den so-
fort aufkommenden Schwierigkeiten 
zu trotzen, öffneten den Weg für alle!! 
Die SDL Plankstetten war die Referenz 
für die nachfolgenden Gründungen.

Ich bewunderte oft Löhners Eigen-
schaft, bei Widerstand einfach zu 
schweigen und „unsichtbar“ zu werden 
und alles rauchend abperlen zu las-
sen, wohingegen ich laut gekämpft und 
mich womöglich verschlissen hätte.

Er wollte trotz gewisser Abschottung 
aber schon, dass sein „Geistesfreund“ 
Holger Magel öfters auftauchte an der 
SDL oder sichtbar auf die Entwick-
lung im Landkreis einwirkte: die Men-
torenrolle (so die Mittelbayerische Zei-
tung am 27.7.2007) Magels bei der vom 
Büro Auweck moderierten interkom-
munalen Allianz NMArge8, nun sogar 
NMArge10, sei hier nur stellvertretend 
erwähnt.

Eine ganz besonders spektakulä-
re gemeinsame Aktion war jene am 
26.1.2007, als nach gemeinsamen Dis-
kussionen die School of Good Gover-
nance gegründet wurde. Prominente 
Redner waren Abtprimas Notker Wolf, 
Bischof Gregor Hanke, Gemeindetags-
chef Uwe Brandl und der Autor dieses 
Nachrufs. Viele Besucher erfuhren da-
mals wohl zum ersten Mal, was Good 
Governance bedeutet und wie sehr 
bzw. dass sie zum Inhalt jeder partizi-
pativen Kommunal- und Dorfentwick-
lung gehören sollte. 

Löhner war auch da seiner Zeit voraus. 
Bei der großen Akademietagung zum 
Thema Bürgerschaftliches Engagement 
mit Alois Glück, Markus Sackmann, 
Melanie Huml und Thomas Röbke 
am 13.1.2010 in Neumarkt war es dann 
schon eher eine „Schaut her, was da ge-

fordert wird. Das machen wir doch 
längst“-Haltung.

Bei meinem letzten Auftritt anlässlich 
der 17. Plankstettener Gespräche 2013 
wandte ich mich, u. a. im Beisein von 
Stimmkreisabgeordnetem MdL Albert 
Füracker, angesichts seltsamer LEP-
Ideen fast schon flehentlich an Gast-
geber Albert Löhner : „Wir brauchen 
neue Zuversicht für den ländlichen 
Raum, neue Visionen. Wie hieß es 1988 
in Neukirchen: „Was braucht das Dorf 
der Zukunft? Geld oder Philosophie – 
oder beides?“ 

Am Geld fehlt es nicht – es fehlt an 
ansteckender Philosophie! Das ist der 
ewige Auftrag an die SDL Plankstet-
ten, dazu wurde sie gegründet, das 
auch liegt dem Gedanken der von Al-
bert Löhner initiierten School of Good 
Governance zu Grunde: gemeinsam 
im Sinne einer Neuen Verantwortungs-
gemeinschaft von Staat, Kommunen, 

Wirtschaft und den alles entscheiden-
den Bürgern und hier vor allem mit 
Kindern, Schülern, Auszubildenden 
und Studenten die Zukunft zu disku-
tieren und wieder zu träumen.“

Die Familie Löhner zitiert in ih-
rer Traueranzeige zu ihrem Familien-
oberhaupt Rainer Maria Rilke: „Danke 
für den Weg, den Du mit uns gegan-
gen bist“ Wir, Holger Magel und alle 
Freunde aus der Dorf- und Landent-
wicklungsfamilie, und dazu gehören 
unzählige Bürgermeister und Gemein-
deräte, möchten diesen Dank auch aus-
sprechen und Albert Löhner zurufen: 

„SIE WAREN EINMALIG. SIE 
WERDEN UNS FEHLEN. WIR 
ALLE WERDEN VERSUCHEN 
MITZUHELFEN, DIE  SDL PLANK-
STETTEN ZU UNTERSTÜTZEN 
UND IN IHREM SINNE ZU-
KUNFTSFÄHIG ZU STEUERN 
UND AUSZURICHTEN.“

ALBERT LÖHNER (1948 – 2021) –  
EIN VISIONÄR IST GEGANGEN!
EIN NACHRUF VON HOLGER MAGEL AUF DEN BEGRÜNDER DER SDL PLANKSTETTEN

Eröffnung der School of Good Governance am 26.1.2007 (v.l.n.r.: Gemeindetags- 

präsident Dr. Uwe Brandl, Prof. Dr.-Ing. Holger Magel, Abtprimas Notker Wolf,  

Bischof Gregor Hanke, Landrat Albert Löhner)
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Lohr am Main, Oktober  2021
Sind Schlagworte wie einfache Instal-
lation, selbsterklärende Menüführung, 
Arbeitserleichterung, fairer Preis und 
Innovation für Sie bei der Anschaffung 
einer Software auch entscheidend? 
KOMMUNE-AKTIV verfolgt mit sei-
ner Produktphilosophie genau diese 
Ziele und sorgt dafür, dass Sie von An-
fang an in besten Händen sind.

Ausschlaggebend ist der Mix aus al-
len „Zutaten“, den der unterfränkische 
Hersteller mit seinem preislich äußerst 

attraktiven Gesamtpaket inklusive Rats-
informationssystem maßgeschneidert 
umsetzt. Sind bei anderen Anbietern 
oftmals aufwändige Vorarbeiten oder 
sogar zusätzliche Investitionen notwen-
dig, um die Software im Rathaus zu in-
stallieren, so bedient sich KOMMUNE-
AKTIV einer modernen, ausgereiften 
Programmierung, welche die Software 
im Handumdrehen und ohne Extrakos-
ten verfügbar macht. Eine durchdach-
te Einführungsphase mit den entspre-
chenden Schulungen und individueller 
Betreuung führt Ihr Team schnell an die 

Software heran – die intuitive Bedie-
nung stellt zudem sicher, dass sich Mit-
arbeiter rasch zurechtfinden und direkt 
wertvolle Unterstützung im Sitzungs-
dienst und beim Informationsaustausch 
mit den Gremien erfahren.

Nadja Weigand von der Geschäftsfüh-
rung fügt hinzu: „KOMMUNE-AKTIV 
ist für viele Rathäuser in ganz Deutsch-
land eine unverzichtbare Arbeitsplatt-
form. Auch öffentliche Institutionen 
haben die Vorteile für sich erkannt und 
nutzen das Programm intensiv“.

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist 
die Jahresmitteltemperatur in Bay-

ern um 1,9 °C gestiegen. Je nachdem, 
wie ambitioniert Klimaschutz in Zu-
kunft umgesetzt wird, erwartet uns bis 
Ende des Jahrhunderts ein weiterer An-
stieg um 1,1 °C bis 3,8 °C im Vergleich 
zum Referenzzeitraum 1971-2000. Was 
aber bedeutet das für einzelne Regio-
nen in Bayern? Wie hat sich das Klima 
im Alpenvorland gegenüber der Main-
region verändert?

Und wie werden sich Hitzetage, Tro-
ckenperioden und Starkregen in Zu-
kunft in den Regionen entwickeln? Der 
Vergleich zweier Szenarien zeigt, was 
Bayern durch die Umsetzung des Pa-
riser Abkommens (2°C-Obergrenze) 
„klimatisch“ gewinnt.

Die Klima-Faktenblätter und Klima-
Broschüren des Bayerischen Landes-
amtes für Umwelt geben Antworten auf 
diese Fragen. Sie stellen die vergange-
ne sowie mögliche zukünftige Entwick-
lungen des Klimas für Bayern und seine 
sieben Klimaregionen dar. 

Die sieben Klimaregionen bilden die 
heterogene Natur des bayerischen Kli-
mas ab und beschreiben zusammen-
hängende Regionen, die in sich mög-
lichst ähnlich bezüglich Temperatur 
und Niederschlag sind: die Alpenregi-
on, das Voralpenland, das Südbayeri-
sche Hügelland, die Donauregion, die 
Mainregion, die Spessart-Rhön-Regi-
on und das Ostbayerische Hügel- und 
Bergland. Die so differenzierten Klima-
informationen ermöglichen einen spe-

zifischen Blick auf regionale Besonder-
heiten. 

Die Klima-Faktenblätter listen insge-
samt 27 Klima-Kennwerte auf, von Jah-
resmitteltemperatur bis Anzahl der 
jährlichen Starkniederschlagstage. In 

übersichtlichen Tabellen wird die Ver-
änderung der Kennwerte in der Vergan-
genheit sowie in zwei möglichen Zu-
kunftsszenarien dargestellt: Der zum 
Szenario RCP2.6 gehörige Emissions-
pfad beschreibt einen von vielen mög-
lichen Treibhausgas-Emissionspfaden, 

KOMMUNE-AKTIV SITZUNGSMANAGEMENT: 
IHR JA ZU MEHR MITARBEITERUNTER- 
STÜTZUNG UND EFFIZIENZ

KLIMAINFORMATIONEN FÜR BAYERN:  
FAKTENBLÄTTER UND KLIMA-BROSCHÜREN 
FÜR ALLE BAYERISCHEN KLIMAREGIONEN

EINE MÜHELOSE EINFÜHRUNG UND NUTZERFREUNDLICHE BEDIENUNG ZEICHNEN DIE SOFTWARE AUS

  
 
 
 

 

Bereit für mehr Effizienz und Innovation? 
 
KOMMUNE-AKTIV sorgt für eine zeitgemäße Mitarbeiterunterstützung  
und eine effektive Zusammenarbeit mit den Gremien 
 
 
 
 
 

 Große Zeitersparnis für Ihre Verwaltung 
 Praxiserprobt und nutzerfreundlich - in Zusammenarbeit mit bayerischen Kommunen entwickelt 
 Schnelle Programmverfügbarkeit und einfache Einführung - an Ihrer bestehenden IT-Infrastruktur 

muss nichts geändert werden 
 Ihre bisherigen Daten können in die Recherche übernommen werden 
 Auch vom Homeoffice aus einsetzbar 
 Bei Anruf Hilfe: direkter Kontakt zu unserem Supportteam, ohne Wartelisten 

Gleich Termin für eine Online-Präsentation vereinbaren: 
multi-INTER-media GmbH - KOMMUNE-AKTIV 

Lohr a.Main, Tel. 09352/ 500995-0 
info@kommune-aktiv.de, www.kommune-aktiv.de  

Attraktives Gesamtpaket  
für nur 1.278 Euro / Jahr  
zzgl. geringer, einmaliger Installationskosten  
(Details siehe www.kommune-aktiv.de/preise) 

ANZEIGE

ADVERTORIAL

Die mittlere Lufttemperatur im Zeitraum 1971 – 2000 in den sieben Klimaregionen 

Bayerns.
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mit dem der Anstieg der globalen Mit-
teltemperatur auf 2 °C begrenzt werden 
kann. Dieser Pfad repräsentiert somit 
ein Klimaschutzszenario, das mit dem 
Pariser Abkommen übereinstimmt („2 
°C-Obergrenze“). Das zweite darge-
stellte Szenario RCP 8.5 ist repräsenta-
tiv für globalpolitisch gewählte Klima-
systeme „ohne Klimaschutz“. 

Die Klima-Faktenblätter stellen somit 
die Auswirkungen möglicher „Klima-
zukünfte“ ihrer gesamten Spannbreite 
dar. Die Änderungen der klimatischen 
Kennwerte werden dabei anhand statis-
tischer Kennzahlen für die Vergangen-
heit und die beiden Zukunftsszenarien 
aufgelistet.

Die Klima-Broschüren greifen beson-
ders relevante Klima-Kennwerte für 
Bayern und seine sieben Klimaregionen 
heraus und stellen die Daten für die 
Öffentlichkeit verständlich dar. Mit an-
schaulichen Grafiken und kurzen Tex-
ten bereiten sie die klimatische Ent-
wicklung ansprechend auf und bieten 
erste Anhaltspunkte, wie Klimaanpas-
sung vor Ort aussehen könnte.

Die Klima-Faktenblätter und Klima-
Broschüren zeigen: der Klimawandel 
setzt in verschiedenen Regionen unter-
schiedliche Schwerpunkte. Eine Anpas-
sung an die unvermeidbaren Folgen des 
Klimawandels muss deshalb regionale 
Betroffenheit und lokale Gegebenhei-
ten berücksichtigen. Die Faktenblätter 

und Broschüren zeigen auch: alle Re-
gionen sind von den Auswirkungen des 
Klimawandels betroffen. Nur mit so-
fortigem Klimaschutz können schwer-
wiegende Folgen für Mensch und Um-
welt vermindert werden.

WEITERE INFORMATIONEN
Informationen zum Thema Klimawan-
del in Bayern bietet die Internetseite 
des Bayerischen Landesamts für  
Umwelt www.lfu.bayern.de/klima/ 
klimawandel/index.htm. 

Die Klima-Faktenblätter als auch die 
Klima-Broschüren sind kostenfrei 
im Publikationsshop der Bayerischen 
Staatsregierung erhältlich:
www.lfu.bayern.de/klima/klimawan-
del/klimafaktenblaetter/index.htm 
www.lfu.bayern.de/klima/klimawan-
del/klima_in_bayern/index.htm 

Beispiel für eine Infografik aus der Klima-Broschüre Alpenvorland.

Praxisnah und 
bewährt.

Die unternehmerische Tätigkeit von Städten und 
Gemeinden ist vielfältig.

Sie reicht von der Versorgung der Bevölkerung mit 
Trinkwasser und Energie, der Entsorgung von Abwas-
ser und Abfällen, über die Betriebe des ö� entlichen 
Personennahverkehrs, bis hin zu Einrichtungen wie 
z. B. Bauhöfen, Schulen, Kindergärten, Bibliotheken, 
Schwimmbädern, Krankenhäusern, Theatern und 
Museen, Friedhöfen, Stadt- und Gemeindehallen oder 
Tierkörperbeseitigungsanlagen. 

Für diese Einrichtungen bzw. Unternehmen stehen 
den Kommunen zahlreiche mögliche Rechtsformen zur 
Verfügung. Doch welche ist die richtige Rechtsform für 
die konkret zu erfüllende Aufgabe? Welche Kriterien 
sind hier maßgeblich? Welche rechtlichen Vorgaben 
sind zu beachten? Wie viel Einfl uss soll die Gemeinde 
auf ihre Unternehmen nehmen? Wie steht es um Rech-
te und Pfl ichten gemeindlicher Vertreter in den Unter-

nehmensorganen? Welche Rolle spielen vergabe-, steuer- und beihilferechtliche Regelungen?

Dieses Buch gibt Antworten und praxisnahe Hilfestellung für Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister, Gemeinde- und Stadträte, Mitglieder der Organe kommunaler Unternehmen sowie für 
mit der Rechtsmaterie befasste Verwaltungen zu diesen Entscheidungsprozessen und Fragestel-
lungen. 

Dr. Andreas Gaß ist Direktor beim Bayerischen Gemeindetag. Josef Popp, Dipl. Finanzw. (FH), ist 
Vorsitzender eines Wasserzweckverbands und Steuerberater in eigener Kanzlei, die schwerpunkt-
mäßig kommunale Unternehmen betreut.

Gaß | Popp

Die Gemeinde als Unternehmer
Darstellung, 3. Aufl age 2021
380 Seiten, Softcover, 49,80 € *
ISBN 978-3-8293-1680-4

* 39,80 € für Mitglieder des Bayerischen Gemeindetags

www.ksv-medien.de

www.twitter.com/ksvmedien

ANZEIGE
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 KREISVERBAND 

EICHSTÄTT
Am 15. September 2021 fand im Kul-
turzentrum Backhaus eine Sitzung des 
Kreisverbands Eichstätt statt. Vor-
sitzender Richard Mittl begrüßte die 
Kolleginnen und Kollegen, und freu-
te sich auch über die Teilnahme des 
Landrats und seines Stellvertreters, so-
wie Stefan Graf von der Geschäftsstel-
le des Bayerischen Gemeindetags. Sein 
Dank galt dem Markt Gaimersheim für 
die Unterstützung in Form von Kaffee, 
Gebäck und Technik.

Der Vorsitzende gedachte der ver-
storbenen Altbürgermeister mit ei-
ner Gedenkminute und stellte die Ta-
gesordnung vor. Er verweist auf die 
Eintragung der 3G-Regelung in der 
Anwesenheitsliste. 2. Bürgermeister 
Christoph Würflein stellte den Markt 
Gaimersheim mit den aktuellen und 
geplanten Maßnahmen und Finanzda-
ten vor.

Vorsitzender Richard Mittl gab einen 
Überblick über die Aktion des letzten 
Jahres, die sich pandemiebedingt auf 
die Tagung im Oktober 2020 in Kip-
fenberg und eine Vorstandssitzung am 

31. März 2021 beschränkte. Ausflüge 
und Informationsfahrten mussten ent-
fallen.

Kassenverwalter Thomas Hollinger gab 
einen Überblick für die Finanzen des 
Kreisverbands im letzten Jahr.

Kollege Ralf Sitzmann informierte über 
die Möglichkeit der Abschlüsse von Bi-
keleasing-Verträgen durch die Kom-
munen, die so ihren Mitarbeitern auf 
Leasingbasis Fahrräder zur Verfügung 
stellen können. Ein monatlicher Pau-
schalbetrag wird vom Bruttolohn der 
Beschäftigten als Leasingrate abgezo-
gen und ist somit auch steuerfrei. Das 
Fahrrad kann nach z. B. 36 Monaten 
wieder zurückgegeben oder zu einem 
Restwert erworben werden. Infos wur-

den per PDF zugemailt. Beratungen 
gibt es in jedem Fahrradfachbetrieb.
Stefan Graf informiert eingehend über 
folgende Themen: 

•  PV und Windkraft – verbesserte 
Wertschöpfungsmöglichkeiten;

•  im Entwurf: Musterverordnung zu 
Wahlplakaten;

•  Gigabitförderung des Bundes – seit 
August Kofinanzierung durch den 
Freistaat;

•  entlaufene Hauskatzen – Tierschutz 
auf Kosten der Gemeinden. 

Landrat Anetsberger informiert über 
die Abstimmung mit den Schulleitern 
und Gesundheitsamt zum Thema „mo-
bile Lüftungsgeräte“ für Schulen und 
die abwartende Haltung, aktuell keine 

Geräte zu beschaffen. Sollten weitere 
Vorgaben des Ministeriums vorliegen, 
wird weiter informiert. 

Zum Thema „Kliniken im Altmühltal“ 
berichtet er, dass aktuell konkrete Ge-
spräche mit dem Klinikum bzw. der 
Stadt Ingolstadt aufgenommen wer-
den, um eine Partnerschaft bzw. Ko-
operation mit den beiden Kliniken in 
Eichstätt und Kösching anzustreben. 
Auch hier wird zeitnah berichtet, soll-
ten neue Erkenntnisse vorliegen.

Das Projektteam „Digitale Dörfer“ 
der VKB informiert, dass gem. Da-
tenschutzgesetz die Sozialen Netz-
werke wie Facebook oder Instagram 
samt WhatsApp ab 2022 nicht mehr für 
Kommunen verwendet werden dürfen. 
Stattdessen bietet das Projekt Bayern-
funk mit einer Gemeinde-App eine al-
ternative Möglichkeit:

Der BayernFunk ist Teil der „Digita-
len Dörfer“, einer Plattform zum Aus-
bau der Digitalisierung im ländlichen 
Raum. Im Zusammenhang mit der 
Ausbreitung des Coronavirus und den 
damit verbundenen Herausforderun-
gen für unseren Alltag, wollen wir Un-
terstützung in Form einer zentralen 
App zur Verfügung stellen. Jede Ge-
meinde kann direkt mit ihren Bürgern 
relevante Informationen austauschen 
und ein kommunales Unterstützungs-
netzwerk aufbauen. Örtliche Verei-
ne und Verbände, sowie die Kommu-
ne tauschen gemeinsam Informationen 
auf kurzem Wege anschaulich aus, dies 
mit internen und öffentlichen Grup-

pen usw. Es sind Hilfsangebote (Suche 
& Biete) sowie Veranstaltungshinwei-
se genauso möglich wie Neuigkeiten 
aus der Kommune u. ä. Insgesamt nut-
zen 1.045 Kommunen die App, aus dem 
Nachbarlandkreis z.B. die Gemeinden 
Solnhofen und die Stadt Pappenheim.

 GLÜCKWÜNSCHE

Der Bayerische Gemeindetag gratuliert 
folgendem Jubilar:

Erster Bürgermeister Stefan Göcking, 
Stadt Arzberg, Vorsitzender des Kreis-
verbands Wunsiedel, zum 60. Geburtstag

 FÖRDERPROGRAMM  
TOURISMUS IN BAYERN –  
E-LADEPUNKTE

Vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie gewährt der Freistaat Bayern 
im Rahmen einer De-Minimis-Maß-
nahme Fördermittel für einen nachhal-
tigen, smarten, barrierefreien und öko-
logischen Tourismus. Im Rahmen des 
Programms „Tourismus in Bayern – fit 
für die Zukunft“ liegt die Projektträ-
gerschaft speziell für die Fördermaß-

nahme „E-Ladepunkte“ bei der Bayern 
Innovativ GmbH.

Gefördert werden E-Ladepunkte für 
ein- und zweispurige Elektromobile an 
touristischen Betrieben und touristi-
schen Attraktionen in Bayern. Hierfür 
stellt der Freistaat eine Fördersumme 
von rund 3 Mio. Euro zur Verfügung.

WER KANN EINEN ANTRAG 
STELLEN?
Antragsberechtigt sind natürliche und 
juristische Personen, die im Bereich 
Tourismus tätig sind, beispielsweise 
Betreiber von Hotels, Ferienwohnun-
gen/-Apartmentbetriebe, Gaststätten 
und Restaurants, Campingplätze oder 
touristische Attraktionen.

WAS WIRD GEFÖRDERT?
Gegenstand der Förderung ist die Er-
richtung von stationären Ladepunkten 
für einspurige (nachfolgend kurz Pede-
lec) und zweispurige (nachfolgend kurz 
E-KFZ) Elektromobile an touristischen 
Betrieben und Attraktionen in Bay-
ern inklusive des dafür erforderlichen 
Netzanschlusses. 

WELCHE VORAUSSETZUNGEN 
MÜSSEN IM WESENTLICHEN 
ERFÜLLT SEIN?
•  Ladestandorte müssen in Bayern sein.
•  Für die aufzubauenden Ladepunk-

te ist ein touristischer Bezug aufzu-
zeigen.

•  Zuwendungen dürfen nur für sol-
che Vorhaben bewilligt werden, die 
noch nicht begonnen worden sind. 
Als Maßnahmenbeginn gilt die Ertei-

v.l.n.r. Johannes Wagner (Leiter Innovation Bayern Funk), Kreisverbandsvorsitzender 

Bürgermeister Richard Mittl, Simone Schwemmer (Trainee bei der Versicherungs-

kammer), Julija Barisic (Spezialistin für Sonderprojekte & Smart Rural Areas)
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lung eines der Ausführung zuzurech-
nenden Lieferungs- oder Leistungs-
auftrags.

•  Bei der Bemessung der Förderung ist 
soweit erforderlich der Schwellenwert 
der De-minimis-Verordnung zu be-
rücksichtigen.

•  Die geförderte Maßnahme muss bis 
Ende 2022 beendet und abgerech-
net sein. Der entsprechende Verwen-
dungsnachweis muss bis Ende 2022 
eingereicht werden.

•  Geförderte Ladepunkte sind soweit 
zulässig auf der jeweiligen Internet-
seite des Antragstellers leicht auffind-
bar zu kommunizieren.

•  Bei E-KFZ-Ladepunkten ist die La-
desäulenverordnung in ihrer aktuellen 
Fassung einzuhalten.

•  Soweit der Strom verkauft werden 
sollte, müssen sich die gesamten La-
dekosten an den regionalen Kosten 
für öffentlich zugängliche Ladepunk-
te orientieren.

•  Am Ladepunkt ist ein Förderhinweis 
anzubringen.

WIE WIRD GEFÖRDERT?
Die Förderung erfolgt als Anteils-
finanzierung mit einer pauschalen 
Obergrenze als zweckgebundene Zu-
wendung gem. einzureichendem Ver-
wendungsnachweis nach der Inbetrieb-
nahme der Ladepunkte.
•  Ladevorrichtungen für einspurige 

Elektromobile (Pedelecs, E-Roller, E-
Leichtfahrzeuge etc.) werden mit ma-
ximal 300 Euro je Ladepunkt geför-
dert.

•  Ladevorrichtungen für zweispurige 
Elektromobile (E-PKW etc.) werden 

mit maximal 1.500 Euro je Ladepunkt 
gefördert.

•  Die maximale Anzahl liegt sowohl für 
einspurige als auch zweispurige Elek-
trofahrzeuge bei jeweils zehn Lade-
punkten pro Ladeort.

•  Die maximale Fördersumme liegt bei 
90% der förderfähigen Kosten.

WIE KANN MAN SICH FÜR EINE 
FÖRDERUNG BEWERBEN?
Die Antragstellung erfolgt in ei-
nem einfachen Verfahren. Im Rah-
men des Förderetats können Anträge 
ab dem 27.09.2021, 10:00 Uhr bis zum 
28.02.2022, 12:00 Uhr gestellt werden.

Onlineantrag unter:
www.betriebliche-ladepunkte. 
bayern-innovativ.de/anmeldung.php

 FÖRDERAUFRUFE  
ZU ÖFFENTLICHER LADE- 
INFRASTRUKTUR

Das BMVI stellt bis Ende 2025 ins-
gesamt 590 Millionen Euro für den 
weiteren Aufbau und die Nachrüs-
tung öffentlicher Ladeinfrastruktur in 
Deutschland zur Verfügung. Ziel ist 
es, insgesamt mindestens 50.000 zu-
sätzliche Ladepunkte (davon mindes-
tens 20.000 Schnellladepunkte) zu er-
richten. 

Am 17.08.2021 wurde der erste För-
deraufruf der neu aufgelegten För-
derrichtlinie „Öffentlich zugängliche 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeu-
ge in Deutschland“ veröffentlicht: Ab 

31.08.2021 können Unternehmen, Städ-
te und Gemeinden, öffentliche Ein-
richtungen und Privatpersonen För-
deranträge stellen. Mit dem zweiten 
Aufruf vom 18.08.2021 können ab dem 
9. September 2021 Unternehmen, Städ-
te und Gemeinden, öffentliche Ein-
richtungen und auch Privatpersonen 
die Nachrüstung bereits vorhande-
ner öffentlich zugänglicher Ladeinfra-
struktur gefördert bekommen.

Bereits mit der seit Februar 2017 lau-
fenden und bis Juni 2021 verlänger-
ten „Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ 
hatte der Bund in sechs Förderauf-
rufen insgesamt 300 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt und damit so-
wohl private Investoren als auch Städ-
te und Gemeinden bei der Errichtung 
von Schnell- und Normallladepunk-
ten unterstützt. Das Bundesförder-
programm für öffentlich zugängliche 
Ladeinfrastruktur des Bundesministe-
riums für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) traf auf eine sehr gro-
ße Nachfrage. So konnten Anträge für 
den Aufbau von 30.000 Ladepunkten 
bewilligt werden, davon knapp 10.000 
Schnellladepunkte.

ERSTER FÖRDERAUFRUF FÜR 
NEUE ÖFFENTLICHE LADEIN-
FRASTRUKTUR UMFASST 500 
MILLIONEN EURO 
Im ersten Förderaufruf der neu aufge-
legten Förderrichtlinie „Öffentlich zu-
gängliche Ladeinfrastruktur für Elek-
trofahrzeuge in Deutschland“ werden 
gefördert:

•  rund 9000 öffentlich zugängliche La-
depunkte mit einer maximalen Lade-
leistung von bis zu 22 Kilowatt (Nor-
malladepunkte),

•  rund 9000 öffentlich zugängliche La-
depunkte mit einer maximalen Lade-
leistung von mehr als 22 Kilowatt, an 
denen ausschließlich das Laden mit 
Gleichstrom (DC) möglich ist (DC-
Schnellladepunkte) und

•  der zu einem geförderten Ladepunkt 
gehörende Netzanschluss bzw. die 
Kombination aus Netzanschluss und 
Pufferspeicher.

Gefördert werden bis zu 60 Prozent 
der förderfähigen Kosten. Alle geför-
derten Ladesäulen müssen öffentlich 
zugänglich sein und mit Strom aus er-
neuerbaren Energien betrieben wer-
den. Die Anträge im ersten Förder-
aufruf können vom 31.8.2021 bis zum 
18.01.2022 gestellt werden.

ZWEITER FÖRDERAUFRUF ZUR 
NACHRÜSTUNG VORHANDENER 
ÖFFENTLICHER LADEINFRA-
STRUKTUR
Das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) ver-
öffentlicht am 18.08.2021 den zweiten 
Aufruf aus der neu aufgelegten Förder-
richtlinie „Öffentlich zugängliche La-
deinfrastruktur für Elektrofahrzeu-
ge in Deutschland“. Damit können ab 
dem 9. September 2021 Unternehmen, 
Städte und Gemeinden, öffentliche 
Einrichtungen und auch Privatperso-
nen die Nachrüstung bereits vorhande-
ner öffentlich zugänglicher Ladeinfra-
struktur gefördert bekommen.

Gegenstand der Förderung ist die Mo-
dernisierung bestehender Ladeein-
richtungen sowie des dazugehörigen 
Netzanschlusses inkl. der möglichen 
Kombination mit einem Pufferspeicher. 

Modernisierungen können entweder in 
Form einer Aufrüstung (Erweiterung 
des Leistungsumfangs sowie Hinzufü-
gen oder Austausch einzelner Kompo-
nenten) oder einer Ersatzbeschaffung 
(kompletter Austausch der Hardware) 
erfolgen. 

Die maximale Förderhöhe für die Auf-
rüstung oder Ersatzbeschaffung einer 
Ladeeinrichtung liegt bei 60% der för-
derfähigen Ausgaben pro Ladepunkt 
und wird durch den maximalen För-
derbetrag von 20.000 Euro pro Lade-
punkt gedeckelt. Anträge sind inner-
halb des Zeitraums vom 09.09.2021 bis 
zum 27.01.2022 einzureichen.

WEITERE INFORMATIONEN
Erster Aufruf zur Antragseinreichung 
vom 17.08.2021 gemäß der Förder-
richtlinie „Öffentlich zugängliche La-
deinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
in Deutschland“ auf der Webseite des 
BMVI: 
www.bmvi.de/SharedDocs/DE/An-
lage/K/presse/erster-aufruf-foerder-
richtlinie-oeffentlich-zugaengliche-
ladeinfrastruktur-elektrofahrzeuge.
pdf?__blob=publicationFile 

Erster Aufruf zur Antragseinreichung 
vom 17.08.2021 gemäß der Förder-
richtlinie „Öffentlich zugängliche La-
deinfrastruktur für Elektrofahrzeu-

ge“ – Zusatzinformation Kontingente 
je Kontingentregion auf der Webseite 
des BMVI:
www.bmvi.de/SharedDocs/DE/
Anlage/K/presse/erster-aufruf-fo-
erderrichtlinie-oeffentlich-zuga-
engliche-ladeinfrastruktur-elek-
trofahrzeuge-zuweisung-plz.
pdf?__blob=publicationFile 

Erster Aufruf zur Antragseinreichung 
vom 17.08.2021 gemäß der Förderricht-
linie „Öffentlich zugängliche Ladeinf-
rastruktur für Elektrofahrzeuge“ – Zu-
satzinformation Zuweisung PLZ und 
Bedarf zu Kontingentregion: 
www.bmvi.de/SharedDocs/DE/
Anlage/K/presse/erster-aufruf-fo-
erderrichtlinie-oeffentlich-zuga-
engliche-ladeinfrastruktur-elek-
trofahrzeuge-zuweisung-plz.
pdf?__blob=publicationFile 

Zweiter Aufruf zur Antragseinreichung 
vom 18.08.2021 gemäß der Förder-
richtlinie „Öffentlich zugängliche La-
deinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
in Deutschland“ auf der Webseite des 
BMVI:
www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anla-
ge/K/presse/zweiter-aufruf-foerder-
richtlinie-oeffentlich-zugaengliche-
ladeinfrastruktur-elektrofahrzeuge.
pdf?__blob=publicationFile 
 
Förderrichtlinie „Öffentlich zugängli-
che Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge in Deutschland“ (PDF) auf der 
Webseite des BMVI:
www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anla-
ge/G/foerderrichtlinie-oeffentlich-zu-
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gaengliche-ladeinfrastruktur.pdf?__
blob=publicationFile 

Weitere Informationen zu den An-
trags- und Bewilligungsverfah-
ren finden Sie auf der Homepage der 
Bundesanstalt für Verwaltungsdienst-
leistungen (BAV) unter:  
www.bav.bund.de 

Informationen zu weiteren Förder-
programmen im Bereich von Ladein-
frastruktur finden sich auch auf der 
Webseite der Nationalen Leitstelle La-
deinfrastruktur:  
www.nationale-leitstelle.de

Quelle: DStGB Aktuell 332021

 BMU ÜBERNIMMT  
FÜR FINANZSCHWACHE  
KOMMUNEN DIE GESAMT- 
KOSTEN MODELLHAFTER 
RADVERKEHRS-PROJEKTE

Das Bundesumweltministerium fördert 
modellhafte, investive Radverkehrspro-
jekte mit bundesweiter Strahlkraft. Im 
Zuge des Klimaschutz-Sofortprogram-
mes 2022 der Bundesregierung werden 
die verbesserten Förderbedingungen 
des Corona-Konjunkturpaketes beim 
„Klimaschutz durch Radverkehr“ bis 
Ende nächsten Jahres fortgeschrieben. 
Der neue Förderaufruf vom 1. Sep-
tember sieht für Anträge, die zwischen 
dem 1. September 2021 und dem 31. 
Dezember 2022 gestellt werden, eine 
Förderquote von bis zu 80 Prozent der 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 

vor. Finanzschwache Kommunen kön-
nen in diesem Zeitraum eine Vollfinan-
zierung beantragen. 

Bundesumweltministerin Svenja Schul-
ze: „Der Verkehrssektor ist immer noch 
ein großes Sorgenkind in Sachen Kli-
maschutz. Der ständig wachsende mo-
torisierte Individualverkehr führt zu 
hohen CO2-Emissionen und über-
füllten Straßen. Der CO2-Ausstoss 
im Verkehrsbereich muss sich in den 
nächsten Jahren im Vergleich zum Jahr 
1990 nahezu halbieren, dafür brauchen 
wir eine nachhaltige Mobilitätswende. 
Mit der Nationalen Klimaschutziniti-
ative unterstützen wir Investitionen in 
vorbildliche Radverkehrsprojekte. Das 
führt zur Entlastung der Straßen und 
ist gut für den Klimaschutz.“

Im Aufruf Klimaschutz durch Radver-
kehr werden Projekte zum Ausbau der 
Radverkehrsinfrastruktur gefördert wie 
beispielsweise eine Radstation mit spe-
ziellem Fahrradleitsystem, ein lokales 
Transportradvermietungssystem sowie 
der Um- und Ausbau wichtiger Ver-
kehrsachsen für den Radverkehr. 

Die Projekte mit Vorbildcharakter sol-
len zu einer Verlagerung des moto-
risierten Individualverkehrs auf das 
Fahrrad führen und somit die CO2-
Emissionen senken. Für nachweislich fi-
nanzschwache Kommunen übernimmt 
das BMU die kompletten Investiti-
onskosten. Als finanzschwach gelten 
alle Kommunen, die an einem landes-
rechtlichen Hilfs- oder Haushaltssi-
cherungsprogramm teilnehmen, oder 

denen die Finanzschwäche durch die 
Kommunalaufsicht bescheinigt wird.

Bisher wurden im Rahmen des Förder-
aufrufs über 59 Einzelvorhaben und 31 
Verbundvorhaben mit einer Förder-
summe von rund 160 Mio. Euro bewil-
ligt. Durch alle laufenden und beende-
ten Vorhaben kann voraussichtlich eine 
THG-Minderung von rund 42.000 t 
CO2 pro Jahr erreicht werden. Eine 
Übersicht der bisher geförderten Pro-
jekte ist unter www.klimaschutz.de/
projekte/radverkehr einsehbar.

Das nächste Skizzenfenster für den 
Förderaufruf Klimaschutz durch Rad-
verkehr ist vom 1. September bis zum 
31. Oktober geöffnet. Die besten Pro-
jektskizzen werden in einem wettbe-
werblichen Verfahren ausgewählt und 
zur Antragstellung aufgefordert. Noch 
bis zum 31. Dezember 2022 können 
Antragstellende von den verbesserten 
Förderbedingungen profitieren.

Fragen zur Skizzeneinreichung und 
Antragstellung nimmt der Projektträ-
ger Jülich (PtJ) per Telefon unter  
030 20199 3422 oder per E-Mail an:  
ptj-ksi@fz-juelich.de entgegen.
Bei Fragen rund um die Förderung 
bietet das Service- und Kompetenz-
zentrum: Kommunaler Klimaschutz 
(SK:KK) im Auftrag des BMU kosten-
lose Beratung an, telefonisch unter  
030 39001-170 oder per E-Mail an:  
skkk@klimaschutz.de

Weitere Informationen sind unter 
klimaschutz.de/radverkehr verfügbar.

ANMERKUNGEN DES DSTGB
Die erhöhte Förderquote des BMU bis 
hin zur Vollfinanzierung ist ein wichti-
ges Signal an die Kommunen und kann 
motivieren, besondere Radverkehrs-
projekte nun anzugehen. Das noch 
umfangreichere Programm des BMVI 
„Stadt und Land“ fördert zudem um-
fassend auch klassische Radinfrastruk-
turmaßnahmen in den kommenden 
Jahren. Bis 2023 stehen hierzu rund 660 
Millionen Euro bereit. Eine Übersicht 
der vielfältigen Förderprogramme der 
Bundesministerien zum Radverkehr 
bietet auch die aktuelle DStGB-Doku-
mentation „Förderung des Radverkehrs 
in Städten und Gemeinden“.

Quelle: DStGB Aktuell 352021

 HAFTUNGSFRAGEN  
UND RECHTE VON BÜRGER-
MEISTERN/-INNEN

2. DEZEMBER 2021  
IN MÜNCHEN

Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter bewegen sich oft auf einem schma-
len Grat zwischen Zivilrecht, Strafrecht 
und Disziplinarrecht. Die Konse-

quenzen daraus können Schadenser-
satz-forderungen, Bußgelder, Geld-
strafen oder Disziplinarverfahren sein. 
Für Staatsanwälte sind die Bürgermeis-
ter oft die erste Adresse, wenn etwas 
im kommunalen Verantwortungsbe-
reich passiert. Beispielsweise bei Unfäl-
len auf dem kommunalen Kinderspiel-
platz, bei einer fehlerhaften Bedienung 
der Kläranlage oder Zwischenfällen 
beim Aufstellen eines Maibaumes.

Mangelnde Zeit zur Risikobewertung, 
ungenügende Dokumentation von Ab-
sprachen und unklare Aufgabenvertei-
lungen sind dafür Ursache und gleich-
zeitig Alltag vieler Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister. Wie Risiken ver-
mieden werden können und welche 
Rechte dem Bürgermeister/der Bürger-
meisterin dafür zur Verfügung stehen, 
ist Inhalt des Seminars.

Die Experten aus dem Innenministeri-
um und den kommunalen Spitzenver-
bänden werden in der Diskussion mit 
den Teilnehmern/-innen die Haftungs-
themen sowie aktuelle kommunalpo-
litische Themen erläutern und dabei 
auch die Haftung bei Fehlern oder dem 
Entzug von Baurechten in der Bauleit-
planung darstellen.

REFERENTEN
•  Hans-Peter Mayer (Direktor im Bay. 

Gemeindetag)
•  Michael Ziegler (Ministerialdirigent 

beim Bay. Staatministerium d. Inneren)
•  Dr. Jürgen Busse (Geschäftsführer, 

Bay. Akademie, Direktor a.D., Bay. 
Gemeindetag)

ADRESSATEN
Bürgermeister/-innen und  
Führungskräfte

KOSTEN
Seminargebühr 295 €  
+ Verpflegungskostenpauschale

WEITERE INFORMATIONEN
Bayerische Akademie für  
Verwaltungs-Management GmbH
Christine Feller
Tel. 089 21 26 74 79-32
feller@verwaltungs-management.de
www.verwaltungs-management.de

 BAULANDMODELLE UND 
BEGLEITENDE VERTRÄGE

7. DEZEMBER 2021  
IN MÜNCHEN

Eine gelungene Ortsentwicklung ist die 
Grundlage für lebenswerte Städte und 
Gemeinden. Baulandknappheit, lee-
re Gemeindekassen und Spekulations-
gewinne sind die aktuellen Themen der 
kommunalen Wohnbaupolitik. 

In vielen Gemeinden werden Bauge-
biete bereits in einem kooperativen 
Miteinander von Gemeinde und Bau-
herr entwickelt. Der Gesetzgeber stellt 
hierzu das Baulandmobilisierungsge-
setz 2021 und das Instrument der städ-
tebaulichen Verträge zur Verfügung. 
Bei der Anwendung sind auch das Eu-
roparecht und die Vorgaben der Recht-
sprechung zu beachten.

SERVICE SERVICE

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/foerderrichtlinie-oeffentlich-zugaengliche-ladeinfrastruktur.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/foerderrichtlinie-oeffentlich-zugaengliche-ladeinfrastruktur.pdf?__blob=publicationFile
https://www.klimaschutz.de/projekte/radverkehr
https://www.klimaschutz.de/projekte/radverkehr
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In diesem Seminar werden die Grund-
lagen des Zusammenwirkens von Bau-
leitplanung und Vertragsmodellen dar-
gestellt. Anhand von Beispielen werden 
die Möglichkeiten und Grenzen von 
Verträgen anlässlich von Baulandaus-
weisungen von Wohn- und Gewer-
begebieten aufgezeigt. Auch die Aus-
schreibung von Grundstücksgeschäften 
sowie langfristige Bindungen bei Bau-
platzveräußerungen, die Verhinderung 
von Grundstücksspekulationen und die 
Lückenschließung werden dargestellt.

REFERENTEN
•  Dr. Jürgen Busse (Geschäftsführer, 

Bay. Akademie, Direktor a.D., Bay. 
Gemeindetag)

•  Prof. Dr. Dr. Herbert Grziwotz (Notar)

ADRESSATEN
Bürgermeister/-innen, Führungskräfte, 
Bauamtsleiter/-innen und leit. Fach-
kräfte aus Baureferaten und Bauämtern

KOSTEN
Seminargebühr 295 €  
+ Verpflegungspauschale

WEITERE INFORMATIONEN
Bayerische Akademie 
für Verwaltungs-Management GmbH
Christine Feller
Tel. 089 21 26 74 79-32
feller@verwaltungs-management.de
www.verwaltungs-management.de

 KOMPAKTSEMINAR  
ZUSATZVERSORGUNG  
(PS-21-217057)

16. – 17. DEZEMBER 2021
IN LAUINGEN

Die tarifvertraglich geregelte Betriebs-
rente im öffentlichen Dienst – die Zu-
satzversorgung – ist das größte Be-
triebsrentensystem Deutschlands. Die 
praktische Umsetzung dieser Mate-
rie ist zuweilen sehr komplex. Da-
bei entstehen oft Fragen zur Versiche-
rungspflicht und den erforderlichen 
Meldungen. Das Kompaktseminar Zu-
satzversorgung vermittelt neben den 
Grundlagen der Zusatzversorgung des 
kommunalen öffentlichen Dienstes 
auch vertiefte Kenntnisse, die auf den 
Umgang mit komplexeren Fällen zuge-
schnitten sind.

SEMINARINHALTE
Das Seminar wendet sich an Verant-
wortliche für die Zusatzversorgung in 
den Personalverwaltungen. Es umfasst 
14 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten, 
u. a. zu den Themen:
• Recht der Zusatzversorgung,
• Versicherungspflicht,
•  steuer- und sozialversicherungsrecht-

liche Behandlung von Umlage- und 
Beitragszahlungen,

•  Meldungen zur Zusatzversorgung an-
hand ausgewählter Meldebeispiele. 

REFERIERENDER
Petr Vosmansky (Zusatzversorgungkas-
se der bayerischen Gemeinden)

ORT 
BVS Bildungszentrum Lauingen
Kastellstraße 9
89415 Lauingen

ANMELDUNG
Interessierte können sich unter  
Angabe der Veranstaltungsnummer 
(PS-21-217057) über die Bayerische 
Verwaltungsschule anmelden.

Tel. 089 54057-8684
kundenservice@bvs.de 

SEMINARGEBÜHREN
300 € für Unterricht und umfangreiche 
Seminarunterlagen
52 € für Unterkunft
56 € für Verpflegung

 KOMMUNALFAHRZEUGE 
ZU KAUFEN GESUCHT

Die Fa. Dipl.-Ing. Hans Auer aus  
84478 Waldkraiburg kauft gebrauchte  
Kommunalfahrzeuge wie z.B. LKW 
(Mercedes und MAN), Unimog,  
Transporter, Kleingeräte und Winter-
dienst-Ausrüstung sowie Feuerwehr-
Fahrzeuge.

KONTAKT
Tel. 08638 85636, Fax 08638 886639
h_auer@web.de

 67. ÖSTERREICHISCHER 
GEMEINDETAG IN TULN A. D. 
DONAU

Am 15. und 16. September trafen sich Ös-
terreichs Bürgermeister zur Kommunal-
messe 2021 in Tulln an der Donau, also 
vor den Toren Wiens.

Dieser 67. Österreichische Gemeinde-
tag, der der Kommunale des Bayerischen 
Gemeindetags in Nürnberg vergleichbar 
ist, stand unter dem Motto „Unsere Ge-
meinden – Pioniere des Fortschritts. Re-
gional. Nachhaltig. Wertvoll“

Der Vizepräsident des Bayerischen Ge-
meindetags, Thomas Zwingel, 1. Bür-
germeister von Zirndorf, und die Direk-
torin beim Bayerischen Gemeindetag, 
Dr. Juliane Thimet, waren als Ehren-
gäste bei der Haupttagung vor Ort, um 
die Verbundenheit mit dem Schwester-
verband zum Ausdruck zu bringen. Sie 
wurden von Bürgermeister Mag. Alfred 
Riedl, dem Präsidenten des Österreichi-
schen Gemeindebundes, herzlich will-
kommen geheißen. Die österreichischen 
Gemeinden sind die „Felsen in der Bran-
dung. Nur mit den Gemeinden geht es. 
Auf die Gemeinden ist Verlass. Es muss 
aber auch auf Euch Verlass sein, hohe Po-

litik“ formulierte Präsident Riedl. Dass 
die Gemeinden „die Bodenplatte sind, 
auf der das Haus Österreich steht“, so 
Riedl, wurde durch die Präsenz der ge-
samten österreichischen Regierungs-
mannschaft zum Ausdruck gebracht. Da 
ließ es sich keiner nehmen, ein Grußwort 
zu sprechen. 

Bundespräsident van der Bellen, Bundes-
kanzler Sebastian Kurz, die Bundesmi-
nisterin für Landesverteidigung Klaudia 
Tanner, die Bundesministerin für Land-
wirtschaft, Regionen und Tourismus, Eli-
sabeth Köstinger, der Bundesminister für 
Inneres Karl Nehammer, der Bundesmi-
nister für Finanzen Mag. Gernot Blümel, 
der Staatssekretär im Bundesministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mo-
bilität, Innovation und Technologie Dr. 
Markus Brunner, und der Präsident des 
österreichischen Nationalrats Mag. Wolf-
gang Swobotka wandten sich alle in Ver-

bundenheit und mit Hochachtung an die 
kommunale Ebene.

Die deutschen Gäste wünschten sich, 
diese demonstrative Verbundenheit der 
Regierungsebene mit der kommunalen 
Ebene würde auch in Bayern – etwa bei 
der Kommunalen in Nürnberg – zu einer 
Selbstverständlichkeit. „Die alte Norma-
lität haben wir – nicht zuletzt durch die 
vielen Veränderungen, die Covid19 und 
der Klimawandel auslösen - hinter uns 
gelassen“ formulierte Riedl. 

Das Miteinander mit der staatlichen 
Ebene scheint in Österreich gelebt zu 
werden, während die kommunale Ebene 
in Bayern derzeit eher wie ein Befehls-
empfänger, denn wie ein Partner behan-
delt wird. Diese Friktion ist nicht zu-
kunftsweisend. Lassen wir uns daher von 
unseren Nachbarn anstecken im Umgang 
miteinander.

Thomas Zwingel, Vizepräsident des Bayerischen Gemeindetags (li.) neben Mag. 

Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, Sebastian Kurz, Bun-

deskanzler der Republik Österreich (Mitte), Dr. Juliane Thimet, Stv. Geschäftsführerin 

des Bayerischen Gemeindetags (re.)

SERVICE SERVICE
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SEMINARANGEBOTE
FÜR MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER  
IN DEN KOMMUNALVERWALTUNGEN  

Die Kommunalwerkstatt des Bayeri-
schen Gemeindetags bietet u.a. un-

tenstehende Veranstaltungen an, die sich 
speziell an Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Kommunalverwaltungen richten. 

Weiterführende Informationen entneh-
men Sie bitte der jeweiligen Beschrei-
bung auf unserer Homepage  
www.baygt-kommunal-gmbh.de/se-
minare/seminar-kalender. Dort 
können Sie sich online zu den jeweiligen 
Terminen anmelden. Im Anschluss an 
die Registrierung erhalten Sie eine Ein-
gangsbestätigung. Ca. 5 Wochen vor Ver-
anstaltungstermin erhalten Sie die Einla-
dung zu der Veranstaltung per E-Mail.

Stornierungen sind schriftlich an   
kommunalwerkstatt@ 
bay-gemeindetag.de zu richten.Bei ei-
ner Stornierung bis 2 Wochen (bei mehr-
tägigen Veranstaltungen bis 4 Wochen) 
vor Veranstaltungsbeginn werden 20 % der 

Teilnahmegebühr als Bearbeitungspau-
schale in Rechnung gestellt. Bei Abmel-
dungen zu einem späteren Zeitpunkt wird 
die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Die 
Gründe für eine Abmeldung sind für die-
se Regelung unerheblich. 
 Änderungen im Programmablauf und 
bei den Referierenden müssen wir uns 
leider vorbehalten. Sollte die Veranstal-
tung abgesagt werden müssen, erhalten 
Sie selbstverständlich die Teilnahmege-
bühr zurück. Unsere vollständigen AGB 
finden Sie unter www.baygt-kommunal-
gmbh.de/agbteilnahmebedingungen/.
 Für organisatorische Rückfragen steht 
Ihnen Frau Sarah Franz zur Verfügung 
Tel. 089/36 00 09-32  
kommunalwerkstatt@ 
bay-gemeindetag.de

Bei inhaltlichen Fragen zu den Veranstal-
tungen wenden Sie sich bitte direkt an 
das jeweilige Referat im Bayerischen  
Gemeindetag.

ALLGEMEINE  
INFORMATIONEN
(für eintägige Seminare, sofern 
nicht anders angegeben)

Seminarzeiten
Beginn: 9:30 Uhr
Ende: 16:30 Uhr

Seminargebühren
215 € für Mitglieder
250 € für alle Übrigen 
jeweils inkl. MwSt.

Die Seminargebühr beinhaltet  
umfangreiche Unterlagen  
sowie das Mittagessen,  
zwei Kaffeepausen und die  
Tagungsgetränke. 
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 FRIEDHOF IM WANDEL –  
AKTUELLE HERAUSFORDE-
RUNGEN MEISTERN (MA 2102)

30. NOVEMBER 2021 
IN MÜNCHEN  

Referierende 
•  Claudia Drescher, Referatsdirektorin 

(BayGT)
•  Heinrich Kettler, Architekt (Friedhofs-

planer GmbH)

Ort Novotel München Messe,  
Willy-Brandt-Platz 1, 81829 München

Die gesellschaftliche Entwicklung 
und das sich damit rasant verändern-
de Wertesystem der Menschen spiegelt 
sich insbesondere im Umgang mit ih-
ren Verstorbenen und letztendlich auf 
dem Friedhof wider. Während es frü-
her selbstverständlich war, zu pflegen-
de Erdgrabstätten differenziert nach 
Reihen- und Wahlgräbern vorzuhalten 
und mit jahrzehntelangen Nutzungs-
rechten zu vergeben, finden heute zu-
nehmend Urnenbestattungen statt. 
Statt pflegeintensiven Erdgräbern als 
Ort des Gedenkens bevorzugen die 
Hinterbliebenen in immer größerem 
Umfang möglichst pflegefreie Urnen-
gräber mit überschaubaren Ruhe- und 
Nutzungszeiten. Der Bayerische Ver-
waltungsgerichtshof hat zwischenzeit-
lich bestätigt, dass die Festlegung ei-
ner Ruhefrist für Urnen von lediglich 
zwei Jahren durch den Friedhofsträger 
rechtskonform ist. Für das Friedhofs-
wesen bedeutet das einen Wandel, der 
sich in vielerlei Hinsicht auswirkt. Da-

bei geht der Trend zu naturnahen Be-
stattungen wie Baumbestattungen, aber 
auch andere pflegefreie Bestattungs-
konzepte wie Urnengemeinschaftsgrä-
ber erfreuen sich zunehmender Nach-
frage. Der traditionelle Friedhof steht 
heute im Wettbewerb. Verbunden da-
mit sind rechtliche Fragen zu Satzung 
und z. B. Umbettung ebenso wie Lö-
sungsansätze in der Praxis zum Um-
gang mit sog. Überhangflächen. Das 
Seminar vertieft schwerpunktmäßig 
den Wandel in der Bestattungskultur. 
Es gibt Anregungen dazu, den eige-
nen Friedhof auch für die Zukunft at-
traktiv planerisch zu gestalten und das 
Satzungsrecht anzupassen. Es richtet 
sich damit an die Verantwortlichen vor 
Ort. Neben der Vermittlung der Semi-
narinhalte bleibt Raum für die fachli-
che Diskussion mit und unter den Teil-
nehmenden.

SEMINARINHALTE
•  Satzungsfragen (Trägerschaft, Bestat-

tungsanspruch, gewerblichen Tätig-
keiten auf dem Friedhof, Ruhefristen, 
Nutzungsrechte, Gestaltungsvor-
schriften, alternative Bestattungsfor-
men usw.)

• Kooperation mit Privaten
• Übernahme kirchlicher Friedhöfe
•  Neue Ansätze bei der Friedhofsge-

staltung (neue, bedarfsgerechte und 
pflegefreie Grabarten)

•  FEP-Friedhofsentwicklungsplanung/
Friedhofssanierungsplanung

• Friedhofsüberhangflächen
• Friedhöfe im Wettbewerb
• GEP-Gebäudeentwicklungsplanung, 
Trauerhallen und Friedhofsgebäude

 ONLINEZUGANGSGESETZ 
& CO. – DIE DIGITALISIERUNG 
DER KOMMUNALVERWALTUNG 
(MA 2117)

1. DEZEMBER  2021 
IN MÜNCHEN  

Referierende 
•  Dr. Wolfgang Denkhaus (Bayerisches 

Staatsministerium für Digitales)
•  Georg Große Verspohl, Direktor 

(BayGT)

Ort Novotel München Messe,  
Willy-Brandt-Platz 1, 81829 München

Die Digitalisierung der Verwaltung wird 
auf allen Ebenen mit großem Nach-
druck vorangetrieben. Nach dem On-
linezugangsgesetz (OZG) sollen bis 
Ende des Jahres 2022 alle Verwaltungs-
leistungen digital über Netze angeboten 
werden. In Bayern sollen die „Top-Leis-
tungen“ sogar bereits seit Ende des Jah-
res 2020 online zur Verfügung stehen.

Das elektronische Angebot der Ver-
waltungsleistungen ist nicht das ein-
zige Thema, das die Kommunen be-
schäftigt. So müssen sie beispielsweise 
elektronische Rechnungen
empfangen und verarbeitet können, 
ihre Websites barrierefrei gestalten und 
Informationssicherheitskonzepte er-
stellen und pflegen.

Das Seminar soll den Teilnehmenden 
einen Überblick über die bestehen-
den gesetzlichen Verpflichtungen ge-
ben und ihnen Hilfestellungen für die 

SEMINARANGEBOTESEMINARANGEBOTE

http://www.baygt-kommunal-gmbh.de/seminare/seminar-kalender
http://www.baygt-kommunal-gmbh.de/seminare/seminar-kalender
mailto:kommunalwerkstatt%40bay-gemeindetag.de?subject=
mailto:kommunalwerkstatt%40bay-gemeindetag.de?subject=
https://www.baygt-kommunal-gmbh.de/agbteilnahmebedingungen/
https://www.baygt-kommunal-gmbh.de/agbteilnahmebedingungen/
https://www.bay-gemeindetag.de/ueber-uns/geschaeftsstelle/wer-ist-zustaendig/
https://www.bay-gemeindetag.de/ueber-uns/geschaeftsstelle/wer-ist-zustaendig/
https://www.baygt-kommunal-gmbh.de/seminare/seminar-kalender/2021/ma-2102/
https://www.baygt-kommunal-gmbh.de/seminare/seminar-kalender/2021/ma-2102/
https://www.baygt-kommunal-gmbh.de/seminare/seminar-kalender/2021/ma-2102/
https://www.baygt-kommunal-gmbh.de/seminare/seminar-kalender/2021/ma-2117/
https://www.baygt-kommunal-gmbh.de/seminare/seminar-kalender/2021/ma-2117/
https://www.baygt-kommunal-gmbh.de/seminare/seminar-kalender/2021/ma-2117/
https://www.baygt-kommunal-gmbh.de/seminare/seminar-kalender/2021/ma-2117/
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Umsetzung in der kommunalen Pra-
xis bieten.

SEMINARINHALTE
Im Seminar werden das Onlinezu-
gangsgesetz und der Entwurf des Bay-
erischen Digitalgesetzes systematisch 
vorgestellt. Die Teilnehmenden sol-
len einen Eindruck gewinnen, wie die 
Umsetzung des OZG auf Bundesebene 
und in Bayern gelingen soll.

Schwerpunkt der Veranstaltung soll 
die Darstellung der für die Kommu-
nen bestehenden Pflichten im Bereich 
der Digitalisierung sein. Zugleich wer-
den Wege aufgezeigt, wie diese Pflich-
ten in der kommunalen Praxis umge-
setzt werden können. 

Das Seminar soll den Teilnehmenden 
die Möglichkeit eröffnen, eigene Fra-
gestellungen aus dem Bereich E-Go-
vernment einzubringen.

 VERKEHRSSICHERUNGS-
PFLICHT UND WINTERDIENST 
(MA 2152)

2. DEZEMBER 2021 
IN AUGSBURG  

Referierende 
Cornelia Hesse, Direktorin (BayGT)

Ort das hotel am alten park,  
Frölichstraße 17, 86150 Augsburg

Die Gemeinden müssen sich um ein 
enorm großes Wegenetz „kümmern“. 

Allein die Länge der Gemeindestraßen 
in Bayern beträgt rund 100.000 km. 
Daneben sind von den Gemeinden ins-
besondere auch Bestandteile der Orts-
durchfahrten höher klassifizierter Stra-
ßen und die sonstigen öffentlichen 
Straßen zu betreuen, sei es als Straßen-
baulastträger und Verkehrssicherungs-
pflichtige oder als Straßenbaubehörde. 

Um diese Aufgaben sachgerecht erfül-
len zu können, ist die Kenntnis über 
den Umfang der gemeindlichen Zu-
ständigkeiten und der einschlägigen 
Bestimmungen Grundvoraussetzung. 
Das Wissen um die Rechte und Pflich-
ten gegenüber der Allgemeinheit und 
den Anliegern (Haftungsfragen!) hilft 
Unsicherheiten zu vermeiden und die 
regelmäßig auftretenden Probleme zu 
lösen. Auch die strafrechtliche Verant-
wortung darf nicht unterschätzt wer-
den.

Vor diesem Hintergrund will das Se-
minar notwendiges Basiswissen ver-
mitteln. Es werden typische Fragestel-
lungen aus der Praxis einschließlich der 
hierzu ergangenen Rechtsprechung be-
handelt und Lösungswege aufgezeigt.

Jahreszeitlich bedingt, wird der Win-
terdienst und hier insbesondere die 
Übertragung der Verpflichtung auf die 
Anlieger (Gehbahnen) nach Maßga-
be einer Verordnung nach Art. 51 Abs. 5 
BayStrWG einen Schwerpunkt der Ver-
anstaltung bilden. Die letzte Gesetzes-
änderung des Art. 51 Abs. 5 BayStrWG 
(23.12.2020, GVBl. S. 683) wird aus-
führlich besprochen. Es hat sich in der 

Vergangenheit gezeigt, dass erhebliche 
Unklarheiten darüber bestehen, was an 
Verpflichtungen im Rahmen der Ver-
ordnung übertragen wird und übertra-
gen werden kann.

Die Vorgaben der Rechtsprechung 
werden anhand der einschlägigen Ur-
teile dargestellt. Die „Dauerbrenner“ 
werden intensiv besprochen, insbe-
sondere auch die Frage, welche Konse-
quenzen sich ergeben, wenn keine Ver-
ordnung existiert.

SEMINARINHALTE
•  Die öffentlichen Straßen –  

Zuständigkeit der Gemeinde  
aus verschiedenen rechtlichen  
Gesichtspunkten

•  Umfang der Verkehrssicherungs-
pflicht in Abhängigkeit von der  
Widmung und Funktion der Straßen 
und Wege

•  Haftungsvermeidung durch  
Organisation

•  Gefahren im Zusammenhang  
mit Straßenbäumen

•  Beeinträchtigungen des Verkehrs 
durch Überwuchs von Bäumen  
und Hecken auf Privatgrund

•  Anwendung zivilrechtlicher  
Bestimmungen

•  Strafrechtlich relevante Tatbestände
•  Winterdienst – Umfang der  

Verpflichtung für die Gemeinde
•  Winterdienst – Übertragung der 

Räum- und Streupflicht für die  
Gehbahnen auf die Anlieger durch 
Verordnung

DOKUMENTATION
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PCR-Pool-Tests in Kindertagestätten sind Teil der staatlichen Gesund-
heitsfürsorge! 
Brandl: „Wir helfen gerne bei der Pandemiebekämpfung mit und danken für 
die Zusage der staatlichen Finanzierung und Durchführung.“ 
  
Die Ankündigung des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in der gestrigen 
Kabinettssitzung, dass die Kommunen in Abstimmung mit den Trägern der Kindertages-
stätten neben Selbsttests aus den Apotheken auch PCR-Pool-Tests anbieten können, 
insbesondere, dass sie durch den Staat finanziert und organisiert werden, ist ein weiterer 
Schritt für mehr Betriebssicherheit.  
Gemeindetagspräsident Dr. Uwe Brandl: „Selbstverständlich helfen wir gerne bei 
der Pandemiebekämpfung mit. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir 
bieten ausdrücklich unsere Hilfe an, bitten aber um frühzeitige Einbindung. Größt-
mögliche Sicherheit für Kindergartenkinder und ihre Eltern ist uns ein großes An-
liegen.  
Wir freuen uns, dass der Freistaat diese Aufgabe staatlicher Gesundheitsfürsorge 
selbst organisiert und komplett mit eigenen Mitteln finanziert. Ein Abschieben der 
Aufgabe auf die Gemeinden und Städte wäre wenig zielführend gewesen. Der Frei-
staat kann auf die bewährten Strukturen der PCR-Pool-Tests an Grund- und För-
derschulen zurückgreifen und die Pooltests der Kindertagesstätten beispielsweise 
an die Schultests andocken.  
Die Kommunalen Spitzenverbände erwarten, künftig im Interesse schneller und 
umsetzungsfähiger Lösungen frühzeitig auf gleicher Augenhöhe beteiligt zu wer-
den.“  
 
 
Für Rückfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:  
Wilfried Schober, Pressesprecher des Bayerischen Gemeindetags,  
Tel 089 360009 - 30, E-Mail: wilfried.schober@bay-gemeindetag.de  
Homepage: www.bay-gemeindetag.de  
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INDIVIDUELLE JAHRESKALENDER 2022 
FÜR IHRE GEMEINDE

Januar 2022
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53. Woche

1. Woche

2. Woche

3. Woche

4. Woche

5. Woche

12:00 Uhr Neujahrsschießen – Böllergruppe Musterort
Neujahrsgottesdienst

Seniorennachmittag

Generalversammlung Freiwillige Feuerwehr Musterort

Tischtennisturnier DJK Musterort

Platz für Werbung

GGGG SSSS

GGGG SSSS

Wichtige Infoquelle und ideale Werbeplattform  
Der Jahreskalender rückt die Vielfalt Ihrer Gemeinde in den Fokus und 
kann durch Werbeanzeigen ganz oder teilweise finanziert werden.

Deckblatt 4-farbig
· gestaltet nach Ihren Wünschen

12 Monatsblätter 4-farbig
· mit Motiven aus Ihrer Gemeinde
· mit Müllabfuhrterminen
· mit Veranstaltungsterminen Ihrer Gemeindevereine und Verbände
· mit Platz für Werbeanzeigen am Fuß

3 Infoblätter 4-farbig
· mit Öffnungszeiten und Telefonnummern der Gemeinde
· mit Adressen der öffentlichen Einrichtungen im Gemeindebereich
· mit wichtigen Telefonnummern
· mit Informationen über die Abfallwirtschaft
· mit Adressen der örtlichen Vereine und Verbände
· mit Busfahrplänen etc.

Ausführungsbeispiel 
· mit 16 Blättern, Format 15 x 48 cm
·   mit abweichenden Ausführungen jederzeit auf Anfrage möglich

Druckpreis* ca. per Stück 
500 Stück 2,45 € + MwSt. 

1000 Stück 1,65 € + MwSt. 
1500 Stück 1,40 € + MwSt. 
2000 Stück 1,25 € + MwSt. 
2500 Stück 1,20 € + MwSt.

* Druckpreis zuzüglich Satzkosten: Sie liefern uns Ihre Gemeindedaten im Word- oder PDF-Format 
sowie Bilddaten und Werbeanzeigen, wir gestalten Ihren individuellen Jahreskalender.

FORDERN SIE 
JETZT IHR
KOSTENLOSES
MUSTER AN

Telefon 08709 92170 · info@schmerbeck-druck.de
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